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Änderung  
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                           I. Teil 
                       Tourismusverbände  
                         1. Abschnitt 
             Errichtung, Änderung; Mitglieder; Aufg aben 
                             § 1 
                    Errichtung, Änderung 
 
  (1) Die Landesregierung hat mit Verordnung fläche ndeckend 
für das gesamte Landesgebiet regionale Tourismusverbände  zu 
errichten. In einer solchen Verordnung sind das 
Verbandsgebiet, der Name und der Sitz des Tourismus verbandes 
festzulegen. Die Anzahl der Tourismusverbände  sowie die 
Abgrenzung der Verbandsgebiete haben sich am Ziel d er 
Schaffung leistungsfähiger Tourismusverbände  zu orientieren. 
Das In-Kraft-Treten einer solchen Verordnung ist mi t dem 
Beginn eines Kalenderjahres festzusetzen. 
  (2) Tourismusverbände  sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 
  (3) Eine Verordnung nach Abs. 1 ist zu ändern, we nn sich die 
für die Erlassung der Verordnung maßgebend gewesene n 
Verhältnisse wesentlich geändert haben. 
  (4) Vor der Erlassung einer Verordnung nach Abs. 1 oder 3 
sind die betroffenen Tourismusverbände  und Gemeinden zu hören.  
  (5) Im Fall der Neuerrichtung eines Tourismusverb andes oder 
der Erweiterung des Gebietes eines bestehenden 
Tourismusverbandes unter gleichzeitiger Auflösung b estehender 
Tourismusverbände  gehen das Verbandsvermögen sowie sämtliche 

Rechte und Pflichten der aufgelösten Tourismusverbände  auf den  
neuen Tourismusverband als Gesamtrechtsnachfolger ü ber. Wird 
im Zug der Neuerrichtung oder Gebietserweiterung da s Gebiet 
eines bestehenden Tourismusverbandes unter gleichze itiger 
Auflösung dieses Tourismusverbandes geteilt, so hat  die 
Landesregierung über die Rechtsnachfolge und die 
vermögensrechtliche Auseinandersetzung nach billige m Ermessen 
zu entscheiden. 

                              § 2 
                           Mitglieder 
 
  (1) Pflichtmitglieder eines Tourismusverbandes si nd jene 
Unternehmer im Sinn des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663, zuletzt g eändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 101/2006, die unmittel bar oder 
mittelbar einen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Tou rismus in 
Tirol erzielen und im Gebiet des Tourismusverbandes  ihren Sitz  
oder eine Betriebsstätte haben. Verfügt ein Unterne hmer über 
keinen Sitz oder keine Betriebsstätte im Gebiet ein es 
Tourismusverbandes, so ist er Pflichtmitglied jenes  
Tourismusverbandes, von dessen Gebiet aus er seine gewerbliche  
oder berufliche Tätigkeit ausübt. 
  (2) Die Pflichtmitgliedschaft beginnt mit der Auf nahme einer  
Tätigkeit im Sinn des Abs. 1 und erlischt mit deren  
Beendigung. Durch eine nur saisonbedingte Unterbrec hung der 
Tätigkeit wird die Pflichtmitgliedschaft nicht berü hrt. 
  (3) Über die Pflichtmitgliedschaft zu einem Touri smusverband  



entscheidet das Amt der Landesregierung auf Antrag des 
betreffenden Unternehmers oder des Obmanns des 
Tourismusverbandes oder von Amts wegen. 
  (4) Personen, die nicht Pflichtmitglieder eines 
Tourismusverbandes sind, können auf ihren Antrag du rch 
Beschluss des Aufsichtsrates des Tourismusverbandes  als 
freiwillige Mitglieder in den Tourismusverband aufg enommen 
werden. Die freiwillige Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der  
Beschlussfassung über die Aufnahme und erlischt mit  dem Ablauf  
des Tages, an dem das Mitglied seinen Austritt erkl ärt oder 
der Aufsichtsrat die Aufhebung der Mitgliedschaft b eschließt. 
  (5) Personen, die sich um den Tourismus in Tirol im 
Allgemeinen oder um einen Tourismusverband besonder e 
Verdienste erworben haben, können mit ihrer Zustimm ung vom 
Aufsichtsrat des Tourismusverbandes zu Ehrenmitglie dern des 
Tourismusverbandes ernannt werden. Ein Stimm- oder Wahlrecht 
kommt ihnen jedoch nicht zu. 

                              § 3 
                           Aufgaben 
 
  (1) Den Tourismusverbänden obliegen die Wahrung, Förderung 
und Vertretung der örtlichen und regionalen Belange  des 
Tourismus unter Bedachtnahme auf seine ökonomischen , sozialen,  
kulturellen, ethischen und ökologischen Auswirkunge n. 
  (2) Den Tourismusverbänden obliegen insbesondere:  
  a) die tourismusstrategische Planung für ihr Verb andsgebiet,  
  b) das touristische Marketing, insbesondere Markt forschung, 
Angebotsgestaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbe it, 
Verkaufsförderung und Vertrieb sowie die laufende Ü berprüfung 
der Marketingmaßnahmen auf ihren Erfolg, 
  c) die Förderung des Verständnisses der Bevölkeru ng für die 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Tourismus, 
  d) die Unterstützung und Koordinierung der Tätigk eiten der 
Mitglieder und der öffentlichen Einrichtungen bei d er 
Gestaltung eines marktgerechten Angebots, 
  e) sonstige Maßnahmen der Gästebetreuung, insbeso ndere im 
Bereich des Veranstaltungsmanagements, 
  f) die Weiterbildung der Mitglieder, der Funktion äre und der  
Bediensteten des Tourismusverbandes, 
  g) die Führung einer leistungsfähigen Geschäftsst elle und 
der erforderlichen Ortsbüros als Einrichtungen zur Betreuung 
der Gäste und der Mitglieder. 
  (3) Tourismusverbände  dürfen nur dann eine 
erwerbswirtschaftliche Tätigkeit ausüben oder sich an einem 
erwerbswirtschaftlichen Unternehmen beteiligen, wen n und 
solange 
  a) dies zur Erfüllung der Aufgaben des Tourismusv erbandes 
zweckmäßig ist, 
  b) die Aufgaben durch andere, insbesondere durch Private, 
nicht besser besorgt werden können und 
  c) das damit verbundene finanzielle Risiko in ein em 
angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des 
Tourismusverbandes steht. 

                              § 4 
                 Überregionale Zusammenarbeit 
 
  Tourismusverbände  haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit  
anderen Tourismusverbänden und mit dem Verein Tirol  Werbung 
zusammenzuarbeiten, soweit dies im Interesse einer 
zweckmäßigen, sparsamen, wirtschaftlichen und markt gerechten 
Aufgabenerfüllung geboten ist und die Aufgabenberei che für 



eine solche Zusammenarbeit geeignet sind. Eine solc he 
Zusammenarbeit ist insbesondere in folgenden Bereic hen und in 
folgender Form anzustreben: 
  a) bei der Abstimmung der tourismusstrategischen Planung, 
  b) bei der Abstimmung der Gestaltung des touristi schen 
Angebots von überregionaler Bedeutung, 
  c) bei gemeinsamen Marketingmaßnahmen zweier oder  mehrerer 
Tourismusverbände  im Rahmen einer Dach-Marketingorganisation, 

  d) bei gemeinsamen Marketingmaßnahmen von Tourism usverbänden 
und Dach-Marketingorganisationen mit dem Verein Tir ol Werbung, 
  e) bei der Implementierung der Dachmarke Tirol in  sämtlichen 
Marketingaktivitäten. 

                              § 5 
                            Förderung 
 
  (1) Das Land Tirol hat nach Maßgabe der im Landes voranschlag  
jeweils vorgesehenen Mittel Zuwendungen an den Vere in Tirol 
Werbung zur allgemeinen Förderung des Tourismus zu leisten. 
  (2) Das Land Tirol hat weiters als Träger von Pri vatrechten 
nach Maßgabe der im Landesvoranschlag jeweils vorge sehenen 
Mittel Vorhaben zu fördern, die 
  a) einer zeitgemäßen Entwicklung des Tourismus in  Tirol, 
insbesondere auch einer überregionalen Zusammenarbe it, dienen 
und 
  b) unter Bedachtnahme auf die ökonomischen, sozia len, 
kulturellen, ethischen und ökologischen Auswirkunge n des 
Tourismus mit der geordneten Gesamtentwicklung des Landes im 
Einklang stehen. 

                        2. Abschnitt 
                        Organisation 
                              § 6 
      Organe des Tourismusverbandes, Sorgfaltspflic ht 
 
  (1) Die Organe des Tourismusverbandes sind die 
Vollversammlung, der Aufsichtsrat, der Vorstand, de r Obmann  
und der Geschäftsführer. 
  (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vor standes 
haben ihre Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentli chen 
Kaufmanns zu besorgen. Im Fall der Verletzung ihrer  
Obliegenheiten haften sie dem Tourismusverband für einen 
allfälligen daraus entstandenen Schaden. 

                        1. Unterabschnitt 
                         Vollversammlung 
                              § 7 
                 Zusammensetzung, Stimmrecht 
 
  (1) Die Vollversammlung besteht aus sämtlichen Mi tgliedern 
des Tourismusverbandes. 
  (2) Zur Ermittlung des Stimmrechts in der Vollver sammlung 
sind die Pflichtmitglieder nach der Höhe der Summe ihrer 
Pflichtbeiträge an den Tourismusverband nach § 35 A bs. 6 und 
ihrer Beiträge an den Tiroler Tourismusförderungsfo nds nach § 
45 Abs. 1 fallend, bei gleicher Höhe dieser Summe 
alphabetisch, zu reihen und in dieser Reihung derar t in drei 
Stimmgruppen zu unterteilen, dass auf jede Stimmgru ppe ein 
Drittel der Gesamtsumme entfällt. Lässt sich die Dr ittelsumme 
nur so ermitteln, dass die Summe der Beiträge eines  Mitgliedes  
auf zwei Stimmgruppen aufzuteilen wäre, so ist dies es Mitglied  
der Stimmgruppe mit der niedrigeren Anzahl an Mitgl iedern 
zuzuzählen. 
  (3) Verfügt bei der Bildung der Stimmgruppen nach  Abs. 2 die  



erste Stimmgruppe nicht über so viele wählbare Mitg lieder, wie  
die doppelte Anzahl der auf diese Stimmgruppe entfa llenden 
Mitglieder des Aufsichtsrates beträgt, so ist diese  
Stimmgruppe aus den in der fallenden Reihung nächst folgenden 
Mitgliedern auf die erforderliche Anzahl zu ergänze n. In 
diesem Fall sind die zweite und die dritte Stimmgru ppe so zu 
bilden, dass auf jede Stimmgruppe die Hälfte der um  die Summe 
der Beiträge der ergänzten ersten Stimmgruppe vermi nderten 
Gesamtsumme der Beiträge entfällt. Abs. 2 zweiter S atz ist 
anzuwenden. 
  (4) Auf jedes Mitglied der nach Abs. 2 oder 3 geb ildeten 
dritten Stimmgruppe entfällt eine Stimme. Auf jedes  Mitglied 
der zweiten und der ersten Stimmgruppe entfallen so  viele 
Stimmen wie die Anzahl der Mitglieder der betreffen den 
Stimmgruppe in der Anzahl der Mitglieder der dritte n 
Stimmgruppe ganzzahlig enthalten ist. 
  (5) Freiwillige Mitglieder üben ihr Stimmrecht un ter 
Zugrundelegung der Leistung des Mindestbeitrages na ch § 35 
Abs. 6 in der dritten Stimmgruppe aus. 
  (6) Das Stimmrecht ist für jede Vollversammlung, in der 
Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen sind, vom A mt der 
Landesregierung nach der Höhe der dieser Vollversam mlung 
zuletzt vorausgegangenen Vorschreibung der Pflichtb eiträge und  
der Beiträge zum Tiroler Tourismusförderungsfonds z u 
berechnen. Das Ergebnis der Stimmenberechnung ist i n einer 
Stimmgruppenliste festzuhalten. Diese ist, ohne Ang abe der 
Beitragshöhe der einzelnen Mitglieder und innerhalb  der drei 
Stimmgruppen alphabetisch gereiht, dem Tourismusver band so 
rechtzeitig zu übermitteln, dass sie den Wahlen zug runde 
gelegt werden kann. 
  (7) Der Obmann hat die Stimmgruppenliste unverzüg lich eine 
Woche zur allgemeinen Einsicht am Sitz des Tourismu sverbandes 
aufzulegen. Der Beginn und das Ende der Einsichtnah mefrist und  
die für die Einsichtnahme bestimmte Zeit sind an de r Amtstafel  
jener Gemeinden, auf deren Gebiet sich der Tourismu sverband 
erstreckt, anzuschlagen. Der Bürgermeister hat auf Ersuchen 
des Obmanns den Anschlag an der Amtstafel zu veranl assen. 
Wegen der Nichtaufnahme eines vermeintlichen Mitgli edes oder 
wegen der Aufnahme eines vermeintlichen Nichtmitgli edes des 
Tourismusverbandes steht dem vermeintlichen Mitglie d bzw. 
Nichtmitglied sowie dem Obmann des Tourismusverband es bis zum 
Ablauf der Auflagefrist das Einspruchsrecht zu. Das  
Einspruchsrecht steht auch jedem aufgenommenen Mitg lied wegen 
seiner Zuordnung zu einer Stimmgruppe zu. Der Einsp ruch ist 
beim Amt der Landesregierung einzubringen. Über den  Einspruch 
ist innerhalb eines Monats mit Bescheid zu entschei den. Über 
eine gegen den Bescheid des Amtes der Landesregieru ng 
eingebrachte Berufung hat die Berufungskommission n ach § 38 
Abs. 3 innerhalb von drei Monaten zu entscheiden. 
  (8) Die Stimmgruppenliste bildet die Grundlage fü r alle 
Abstimmungen in der Vollversammlung während einer 
Funktionsperiode des Aufsichtsrates. Der Obmann hat  Personen, 
die während dieser Zeit Mitglieder eines Tourismusv erbandes 
werden, auf Antrag unverzüglich in die Stimmgruppen liste 
aufzunehmen. Solche Mitglieder sind in die dritte S timmgruppe 
in der Reihenfolge des Beginns ihrer Mitgliedschaft  nach den 
jeweils an letzter Stelle eingereihten Mitgliedern 
einzuordnen. Ein Pflichtmitglied kann vor dem Ablau f der 
Funktionsperiode des Aufsichtsrates jeweils binnen einem Monat  
nach der Zustellung der Beitragsvorschreibung nach § 36 seine 
Zuordnung in eine andere Stimmgruppe beantragen. Da s Amt der 
Landesregierung hat diesem Antrag zu entsprechen, w enn der 



Antragsteller aufgrund seines Beitrages in eine and ere 
Stimmgruppe als bisher eingereiht werden müsste. Di e Zuordnung  
der übrigen Pflichtmitglieder zur jeweiligen Stimmg ruppe 
bleibt davon unberührt. Eine dadurch allenfalls bew irkte 
Veränderung des Stimmgewichts nach Abs. 4 hat das A mt der 
Landesregierung jedoch unverzüglich dem Tourismusve rband 
bekannt zu geben. Der Obmann hat Personen, deren 
Mitgliedschaft erloschen ist, unverzüglich aus der 
Stimmgruppenliste zu streichen. Die Aufnahme und di e 
Streichung eines Mitgliedes sind unverzüglich dem A mt der 
Landesregierung mitzuteilen. 

                              § 8 
                   Ausübung des Stimmrechts 
 
  (1) Eigenberechtigte natürliche Personen haben ih r 
Stimmrecht persönlich oder durch einen schriftlich 
Bevollmächtigten auszuüben. 
  (2) Juristische Personen, Personengesellschaften des 
Handelsrechts und eingetragene Erwerbsgesellschafte n haben ihr  
Stimmrecht durch vertretungsbefugte Organe oder dur ch einen 
von diesen schriftlich Bevollmächtigten auszuüben. Sind 
mehrere Personen vertretungsbefugt, so ist zur Ausü bung des 
Stimmrechts ein gemeinsamer Vertreter zu bestellen.  
Personengemeinschaften, die nach bürgerlichem Recht  nicht 
rechtsfähig sind, haben ihr Stimmrecht durch einen schriftlich  
Bevollmächtigten auszuüben. 
  (3) Ein Bevollmächtigter darf nur ein Mitglied ve rtreten. 
Berufsmäßige Parteienvertreter dürfen höchstens fün f 
Mitglieder vertreten. 

                              § 9 
       Einberufung, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 
 
  (1) Die Vollversammlung wird vom Obmann einberufe n und 
geleitet, soweit im Abs. 5 nichts anderes bestimmt ist. Die 
Einberufung ist an der Amtstafel der Gemeinden, auf  deren 
Gebiet sich der Tourismusverband erstreckt, mindest ens zwei 
Wochen kundzumachen. Der Anschlag hat mindestens zw ei Wochen 
vor dem Tag, für den die Vollversammlung einberufen  wurde, zu 
erfolgen. Der Bürgermeister hat auf Ersuchen des Ob manns den 
Anschlag an der Amtstafel zu veranlassen. In der Ei nberufung 
ist die Tagesordnung bekannt zu geben. 
  (2) Die Vollversammlung ist unabhängig von der An zahl der 
anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlussfäh ig, wenn 
die Einberufung nach Abs. 1 rechtzeitig und richtig  erfolgt 
ist. 
  (3) Die Beschlüsse der Vollversammlung werden mit  einfacher,  
nach § 7 Abs. 4 zu berechnender Mehrheit der abgege benen 
gültigen Stimmen gefasst. Bei konkurrierenden Anträ gen ist 
zuerst über den weitergehenden Antrag abzustimmen. 
Stimmenthaltungen sind nicht zu berücksichtigen. Be i 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Zu r 
Abstimmung dürfen nur Angelegenheiten gebracht werd en, die auf  
der Tagesordnung stehen. 
  (4) Die Vollversammlung ist mindestens einmal jäh rlich 
einzuberufen. Die Vollversammlung ist innerhalb ein es Monats 
einzuberufen, wenn es der Aufsichtsrat oder eine An zahl von 
Pflichtmitgliedern, die mindestens ein Drittel alle r Stimmen 
auf sich vereinigt, oder die Landesregierung unter Angabe der 
zu behandelnden Angelegenheit verlangt. 
  (5) Die erste Vollversammlung eines neu errichtet en 
Tourismusverbandes ist unmittelbar nach dem In-Kraf t-Treten 



der Verordnung nach § 1 Abs. 1 vom Bürgermeister de r Gemeinde,  
in der der Tourismusverband seinen Sitz hat, einzub erufen und 
bis zur Wahl des Aufsichtsrates zu leiten. Das Stim mrecht der 
Pflichtmitglieder für die erste Funktionsperiode is t aufgrund 
der ihnen bisher zu den Tourismusverbänden und an d en Tiroler 
Tourismusförderungsfonds vorgeschriebenen Beiträge,  
umgerechnet auf einen verbandseinheitlichen Promill esatz sowie  
unter Berücksichtigung der Ortsklassenzugehörigkeit , sinngemäß  
nach § 7 Abs. 2 und 3 zu ermitteln. Die Einreihung von 
Mitgliedern, die im Zeitraum zwischen dem In-Kraft- Treten 
einer Verordnung nach § 1 Abs. 1 und der ersten 
Vollversammlung eines neu errichteten Tourismusverb andes ihre 
Tätigkeit aufnehmen, in die Stimmgruppenliste ist v om Amt der 
Landesregierung vorzunehmen. 
  (6) Beschlüsse der Vollversammlung über die Höhe des 
Promillesatzes nach § 10 lit. c sind vom Obmann unv erzüglich 
nach der Beschlussfassung eine Woche an der Amtstaf el der 
Gemeinden, auf deren Gebiet sich der Tourismusverba nd 
erstreckt, kundzumachen. Der Bürgermeister hat auf Ersuchen 
des Obmanns den Anschlag an der Amtstafel zu veranl assen. 

                              § 10 
                            Aufgaben 
 
  Der Vollversammlung obliegen neben den ihr in die sem Gesetz  
sonst noch zugewiesenen Angelegenheiten folgende Au fgaben: 
  a) die Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des 
Aufsichtsrates nach § 11 Abs. 1, 
  b) die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates nac h § 12, 
  c) die Beschlussfassung über die Höhe des Promill esatzes 
nach § 35 Abs. 3, 
  d) die Genehmigung des Jahresabschlusses nach § 2 9 Abs. 5 
sowie die Entlastung des Vorstandes und des Aufsich tsrates, 
  e) die Erstattung von Anregungen an die Landesreg ierung auf  
Festsetzung der Aufenthaltsabgabe nach § 6 Abs. 2 d es Tiroler  
Aufenthaltsabgabegesetzes 2003, LGBl. Nr. 85, in de r jeweils 
geltenden Fassung, 
  f) die Beschlussfassung über die Führung, wesentl iche 
Änderung oder Auflassung erwerbswirtschaftlicher Un ternehmen 
und über die Beteiligung an erwerbswirtschaftlichen  
Unternehmen, 
  g) die Erstattung von Anregungen an die Landesreg ierung auf  
Änderung des Namens des Tourismusverbandes. 

                       2. Unterabschnitt 
                    Aufsichtsrat, Vorstand, 
                    Obmann, Geschäftsführer 
                             § 11 
   Zusammensetzung des Aufsichtsrates und des Vorst andes 
 
  (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitglieder n. Die 
Vollversammlung kann jedoch mit Wirkung ab der folg enden 
Funktionsperiode die Anzahl der Mitglieder auf neun  oder zwölf  
erhöhen oder wieder auf wenigstens sechs herabsetze n. Ein 
Beschluss über die Festsetzung der Anzahl der Mitgl ieder des 
Aufsichtsrates muss spätestens sechs Monate vor dem  Ablauf der  
Funktionsperiode gefasst sein, um für die folgende 
Funktionsperiode wirksam zu werden; er ist unverzüg lich dem 
Amt der Landesregierung mitzuteilen. 
  (2) Dem Aufsichtsrat gehören weiters Vertreter je ner 
Gemeinden als Mitglieder an, auf deren Gebiet sich der 
Tourismusverband erstreckt. Erstreckt sich der 
Tourismusverband auf das Gebiet von vier oder mehr Gemeinden, 



so gehören dem Aufsichtsrat zwei Gemeindevertreter an, 
erstreckt sich der Tourismusverband auf das Gebiet von weniger  
als vier Gemeinden, so gehört dem Aufsichtsrat ein 
Gemeindevertreter an. In Tourismusverbänden, die si ch auf das 
Gebiet nur einer Gemeinde erstrecken, gehört dem Au fsichtsrat 
der Bürgermeister dieser Gemeinde als Gemeindevertr eter an. In  
Tourismusverbänden, die sich auf das Gebiet zweier Gemeinden 
erstrecken, gehört dem Aufsichtsrat der Bürgermeist er der 
Gemeinde mit der größeren Anzahl an jährlichen 
Gästenächtigungen, bemessen am Durchschnitt der let zten fünf 
Jahre, als Gemeindevertreter an, es sei denn, die b eiden 
Bürgermeister beschließen einstimmig, dass die Funk tion des 
Gemeindevertreters dem anderen Bürgermeister zukomm en soll. In  
Tourismusverbänden, die sich auf das Gebiet von dre i oder mehr  
Gemeinden erstrecken, wird der Gemeindevertreter bz w. werden 
die Gemeindevertreter von den Bürgermeistern der be troffenen 
Gemeinden aus ihrer Mitte in einer Versammlung der 
Bürgermeister gewählt. Im Tourismusverband Innsbruc k und seine  
Feriendörfer gehören dem Aufsichtsrat der Bürgermei ster der 
Stadt Innsbruck und ein weiterer, in einer Versamml ung der 
Bürgermeister der betroffenen Gemeinden gewählter 
Bürgermeister an. Die Einberufung der Versammlung d er 
Bürgermeister und die Vorsitzführung obliegen dem a n Jahren 
ältesten Bürgermeister. Die Versammlung ist beschlu ssfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Bürgermeister anwesend  ist. Die 
Wahl ist mit Stimmzetteln aufgrund von Wahlvorschlä gen 
durchzuführen. Jeder Bürgermeister kann dem Vorsitz enden 
innerhalb einer von diesem zu bestimmenden Frist ei nen 
schriftlichen Wahlvorschlag übergeben, der den Name n eines 
Bürgermeisters bzw. die Namen zweier Bürgermeister zu 
enthalten hat. Der Vorsitzende hat die ihm übergebe nen 
Wahlvorschläge jeweils in der Reihenfolge der Überg abe bekannt  
zu geben. Der Vorsitzende hat Bürgermeister, deren Name in 
mehreren Wahlvorschlägen enthalten ist, aufzuforder n, sich 
innerhalb einer gleichzeitig von ihm zu bestimmende n Frist für  
einen Wahlvorschlag zu entscheiden. Ein Stimmzettel  ist 
gültig, wenn er den Namen wenigstens einer vorgesch lagenen 
Person enthält. Als gewählt gelten die Personen jen es 
Wahlvorschlages, der die Mehrheit der abgegebenen g ültigen 
Stimmen erhält. Wird in einem Wahlgang nur ein Wahl vorschlag 
eingebracht, so gelten die darin vorgeschlagenen Pe rsonen als 
gewählt. Die Funktion des Gemeindevertreters erlisc ht mit der 
Annahme der Wahl zum Mitglied oder Ersatzmitglied d es 
Aufsichtsrates, mit dem Ablauf der Funktionsperiode  des 
Bürgermeisters oder mit dem Wirksamwerden des Verlu stes der 
Mitgliedschaft oder des Verzichts auf die Mitglieds chaft. 
Erlischt die Funktion eines Gemeindevertreters, so hat die 
Versammlung der Bürgermeister unverzüglich einen ne uen 
Vertreter zu wählen. 
  (3) Bestehen für Teile des Verbandsgebietes Ortsa usschüsse 
nach § 20 Abs. 1, so gehören dem Aufsichtsrat weite rs 
Vertreter der Ortsausschüsse an, wobei deren Anzahl  höchstens 
ein Drittel der Anzahl der Mitglieder des Aufsichts rates nach 
Abs. 1 betragen darf. Bestehen so viele Ortsausschü sse wie die  
höchstzulässige Anzahl der Vertreter der Ortsaussch üsse im 
Aufsichtsrat beträgt oder weniger, so gehören dem A ufsichtsrat  
die jeweiligen Vorsitzenden der Ortsausschüsse an. Bestehen 
mehr Ortsausschüsse als die höchstzulässige Anzahl der 
Vertreter der Ortsausschüsse im Aufsichtsrat beträg t, so 
werden die Vertreter der Ortsausschüsse im Aufsicht srat von 
den Vorsitzenden der Ortsausschüsse in einer Versam mlung der 
Vorsitzenden unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 2  gewählt. 



Ist ein Mitglied des Aufsichtsrates nach Abs. 1 in Anwendung 
des § 2 Abs. 1 dem Gebiet eines Ortsausschusses zuz uordnen, so  
hat dieser Ortsausschuss keinen Anspruch auf einen Vertreter 
im Aufsichtsrat nach diesem Absatz; in diesem Fall bleibt auch  
bei der Ermittlung der Vertreter der Ortsausschüsse  der 
betreffende Ortsausschuss außer Betracht. 
  (4) Der Vorstand besteht aus dem Obmann, dem erst en und dem 
zweiten Obmannstellvertreter. 
  (5) Der Aufsichtsrat und der Obmann können weiter e Personen 
zur Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates b zw. des 
Vorstandes mit beratender Stimme kooptieren. 

                              § 12 
                             Wahlen 
 
  (1) Die Vollversammlung hat getrennt für jede Sti mmgruppe 
aus deren Mitte die gleiche Anzahl von Mitgliedern des 
Aufsichtsrates auf die Dauer von fünf Jahren zu wäh len. Die 
Wahl des Aufsichtsrates wird von einem Vertreter de s Amtes der  
Landesregierung geleitet. Aus jeder Stimmgruppe ist  ein 
Beisitzer zur Unterstützung des Wahlleiters bei der  
Überwachung der Stimmabgabe und der Auszählung der Stimmen 
beizuziehen. 
  (2) Wahlberechtigt und in den Aufsichtsrat wählba r sind nur 
die Mitglieder der jeweiligen Stimmgruppe. Für eine  
juristische Person, eine Personengesellschaft des 
Handelsrechts oder eine eingetragene Erwerbsgesells chaft 
wählbar sind die zur Vertretung befugten Organe, fü r 
Personengemeinschaften, die nach bürgerlichem Recht  nicht 
rechtsfähig sind, ein schriftlich bevollmächtigtes Mitglied 
der Personengemeinschaft. Von der Wählbarkeit ausge schlossen 
sind Personen, die vom Wahlrecht zum Landtag aus an deren 
Gründen als wegen des Fehlens der österreichischen 
Staatsbürgerschaft ausgeschlossen sind. 
  (3) Der Wahlleiter hat vor dem Beginn der Wahl de r 
Mitglieder des Aufsichtsrates eine Frist von mindes tens einer 
Viertelstunde und längstens einer Stunde festzusetz en, 
innerhalb der ihm jeder Wahlberechtigte einen schri ftlichen 
und unterfertigten Wahlvorschlag übergeben kann. Na ch dem 
Ablauf dieser Frist dürfen dem Wahlleiter keine Wah lvorschläge  
mehr übergeben werden. Wahlvorschläge müssen mindes tens die 
Namen so vieler wählbarer Personen aus der Stimmgru ppe des 
Übergebers enthalten, wie Mitglieder in der betreff enden 
Stimmgruppe zu wählen sind. Wahlvorschläge, die nic ht die 
erforderliche Anzahl von Namen wählbarer Personen e nthalten 
oder nicht unterfertigt sind und trotz Aufforderung  des 
Wahlleiters nicht unverzüglich ergänzt werden, sind  ungültig. 
Der Wahlleiter hat die ihm übergebenen Wahlvorschlä ge nach der  
Reihenfolge der Übergabe mit A, B, C usw. zu bezeic hnen und 
sie unter Nennung der jeweiligen Übergeber der Voll versammlung  
bekannt zu geben. 
  (4) Die Wahl ist mit Stimmzetteln durchzuführen. 
Stimmzettel, auf denen der gewählte Wahlvorschlag n icht 
eindeutig bezeichnet ist, sind ungültig. Zusätzlich e 
Anmerkungen oder Hinweise auf den Stimmzetteln gelt en als 
nicht beigesetzt. Über die Gültigkeit von Stimmzett eln 
entscheiden die drei Beisitzer endgültig. Wird inne rhalb der 
vom Wahlleiter nach Abs. 3 festgesetzten Frist in e iner 
Stimmgruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag eingebra cht, so 
gelten die darin angeführten Personen mit dem Ablau f dieser 
Frist als gewählt. Wird innerhalb dieser Frist für eine 
Stimmgruppe kein Wahlvorschlag eingebracht oder leh nen in 
dieser Stimmgruppe sämtliche auf Wahlvorschlägen ge nannte 



Personen die Annahme der Wahl ab, so verliert diese  
Stimmgruppe ihr Recht auf Entsendung von Mitglieder n in den 
Aufsichtsrat und verringert sich die Anzahl der Mit glieder des  
Aufsichtsrates um diese Mitglieder. 
  (5) Die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge  
entfallenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist nach  der 
Wahlzahl zu ermitteln. Diese wird nach dem d’Hondts chen 
Verfahren wie folgt errechnet: Die Summen der für d ie 
einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimm en werden 
nach ihrer Größe geordnet nebeneinander geschrieben . Unter 
jede Summe wird die Hälfte geschrieben, darunter da s Drittel, 
das Viertel usw. Dezimalzahlen sind zu berücksichti gen. Die so  
ermittelten Zahlen werden zusammen mit den auf die einzelnen 
Wahlvorschläge entfallenden Summen nach ihrer Größe  geordnet, 
wobei mit der größten Summe begonnen wird. Als Wahl zahl gilt 
die Zahl, die in der Reihe die so vielte ist, wie d ie Anzahl 
der zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates betr ägt. Auf 
jeden Wahlvorschlag entfallen so viele Mitglieder, wie die 
Wahlzahl in der Summe der für den Wahlvorschlag abg egebenen 
Stimmen enthalten ist. Wenn danach mehrere Wahlvors chläge auf 
ein Mitglied oder mehrere Mitglieder im Aufsichtsra t denselben  
Anspruch haben, entscheidet das vom Wahlleiter zu z iehende 
Los. 
  (6) Entfällt auf einen Wahlvorschlag nur ein Mitg lied im 
Aufsichtsrat, so fällt dies auf die erstangeführte Person, bei  
zwei (drei usw.) Aufsichtsratsmitgliedern auf die e rst- und 
die zweit- (dritt- usw.) angeführte Person. Persone n, die zu 
Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt wurden, und die 
Ersatzmitglieder haben unverzüglich nach ihrer Wahl  zu 
erklären, ob sie die Wahl annehmen. Bei der Wahl ni cht 
anwesende Mitglieder können vor der Wahl die schrif tliche 
Erklärung abgeben, dass sie im Fall ihrer Wahl dies e annehmen 
werden. Ist eine Person auf mehreren Wahlvorschläge n gewählt, 
so hat sie dem Wahlleiter gegenüber unverzüglich zu  erklären, 
auf welchem Vorschlag sie sich als gewählt betracht et, 
widrigenfalls sie auf jenem Wahlvorschlag als gewäh lt gilt, 
auf dem sie nach der alphabetischen Reihenfolge ers tmals 
aufscheint. Auf jenen Wahlvorschlägen, auf denen ei ne Person 
damit als nicht gewählt gilt, gilt sie als nicht an geführt. 
Personen, die nicht zu Mitgliedern des Aufsichtsrat es gewählt 
wurden, sind Ersatzmitglieder für den betreffenden 
Wahlvorschlag. 
  (7) Der Aufsichtsrat hat nach Möglichkeit im Ansc hluss an 
seine Wahl unter dem Vorsitz des Wahlleiters aus de n 
Mitgliedern des Aufsichtsrates in getrennten Wahlgä ngen den 
Obmann, den ersten und den zweiten Obmannstellvertr eter zu 
wählen. Können alle oder einzelne Mitglieder des Vo rstandes 
nicht aus der Mitte des Aufsichtsrates gewählt werd en, so sind  
sie aus den Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrates, i st auch 
dies nicht möglich, aus der Vollversammlung zu wähl en. Nach 
der Wahl des Vorstandes hat der Aufsichtsrat seinen  
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu wählen. K ann die 
Wahl der Mitglieder des Vorstandes nicht im Anschlu ss an die 
Wahl des Aufsichtsrates durchgeführt werden, so hat  der 
Aufsichtsrat zunächst seinen Vorsitzenden und desse n 
Stellvertreter zu wählen. Der Vorsitzende des Aufsi chtsrates 
hat diesen innerhalb von zwei Wochen zur Wahl des V orstandes 
einzuberufen. Die gewählten Personen haben zu erklä ren, ob sie  
die Wahl annehmen. 
  (8) Die Wahl des Vorstandes ist mit Stimmzetteln 
durchzuführen, sofern der Aufsichtsrat nicht einsti mmig die 
offene Abstimmung beschließt. Gewählt ist, wer die meisten 



Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit i st eine 
Stichwahl zwischen jenen Personen durchzuführen, di e die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt haben. Bei neuer licher 
Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu  ziehende 
Los. Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Aufsichts rates, die 
die Wahl zu einem Mitglied des Vorstandes angenomme n haben, 
scheiden als Mitglieder oder Ersatzmitglieder des 
Aufsichtsrates aus. 

                              § 13 
                 Ausscheiden, Auflösung, Neuwahl 
 
  (1) Ein Mitglied oder ein Ersatzmitglied kann auf  seine 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat verzichten. Ein Mitg lied des 
Vorstandes kann auf sein Amt verzichten und scheide t damit aus  
dem Vorstand aus. Der Verzicht ist jeweils gegenübe r dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, dessen Verzicht ge genüber 
seinem Stellvertreter schriftlich zu erklären. Er w ird eine 
Woche nach dem Einlangen der Verzichtserklärung rec htswirksam.  
Innerhalb dieser Frist kann der Verzicht schriftlic h 
widerrufen werden. 
  (2) Die Landesregierung hat mit Bescheid den Verl ust der 
Mitgliedschaft zum Aufsichtsrat oder den Amtsverlus t eines 
Mitgliedes des Vorstandes auszusprechen, wenn 
  a) nachträglich ein Umstand bekannt wird, der den  Ausschluss  
von der Wählbarkeit bewirkt hätte, 
  b) nach der Wahl der Verlust der Wählbarkeit eint ritt oder 
  c) sich das Mitglied ohne hinreichenden Grund wei gert, seine  
Funktion auszuüben. Als solche Weigerung gilt jeden falls ein 
dreimaliges, aufeinander folgendes und unentschuldi gtes 
Fernbleiben von ordnungsgemäß einberufenen Sitzunge n. 
  (3) Für ein ausgeschiedenes Mitglied des Aufsicht srates 
rückt das in der Reihenfolge nächste Ersatzmitglied  des 
betreffenden Wahlvorschlages nach. Enthält der Wahl vorschlag 
nicht so viele Ersatzmitglieder, dass wenigstens ei n 
Ersatzmitglied verbleibt, so hat das auf dem betref fenden 
Wahlvorschlag in der alphabetischen Reihenfolge an erster 
Stelle stehende Mitglied, das die Wahl in den Aufsi chtsrat 
angenommen hat, eine entsprechende Anzahl von Perso nen ohne 
Rücksicht auf die Stimmgruppenzugehörigkeit als Mit glieder 
bzw. Ersatzmitglieder des Aufsichtsrates aus der 
Vollversammlung namhaft zu machen. 
  (4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus dem Amt, so hat  
der Vorsitzende des Aufsichtsrates diesen unverzügl ich zur 
Neuwahl des betreffenden Mitgliedes des Vorstandes 
einzuberufen. 
  (5) Wenn der Aufsichtsrat seine vorzeitige Auflös ung 
beschließt, endet auch das Amt des Vorstandes. Der bisherige 
Obmann hat unverzüglich die Neuwahl des Aufsichtsra tes zu 
veranlassen. 
  (6) Der Aufsichtsrat, der Vorstand und der Obmann  haben ihre  
Geschäfte bis zur Neuwahl der Organe weiterzuführen . 

                              § 14 
          Aufgaben und Geschäftsgang des Aufsichtsr ates 
 
  (1) Dem Aufsichtsrat obliegen neben den ihm in di esem Gesetz  
sonst noch zugewiesenen Angelegenheiten folgende Au fgaben: 
  a) die Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates u nd seines 
Stellvertreters nach § 12 Abs. 7, 
  b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes nach § 12 Abs. 7 
und 8 und deren Abberufung, 
  c) die Beschlussfassung über die tourismusstrateg ischen 



Grundsätze und deren Vorlage an die Vollversammlung , den 
Vorstand und den Geschäftsführer zur Kenntnisnahme,  
  d) die Beschlussfassung über das Budget, 
  e) die Abgabe einer Empfehlung an die Vollversamm lung für 
die Beschlussfassung über den Promillesatz nach § 3 5 Abs. 3, 
  f) die Abgabe einer Empfehlung an die Vollversamm lung für 
die Beschlussfassung nach § 10 lit. e, 
  g) die Überwachung der Haushaltsführung und der 
Kassenführung, 
  h) die Überprüfung der Gebarung und des Rechnungs wesens 
sowie die Beratung über den Jahresabschluss, die Vo rlage eines  
Berichtes über die Prüfungsergebnisse (§ 29 Abs. 5)  an die 
Vollversammlung und die Abgabe einer Empfehlung für  die 
Beschlussfassung nach § 10 lit. d, 
  i) die Bestellung eines Abschlussprüfers und die Behandlung 
des jährlichen Abschlussberichts nach § 29 Abs. 4, 
  j) die Beratung und die Beschlussfassung über die  Gewährung 
und die Aufnahme von Krediten nach § 25 und über di e Übernahme  
von Haftungen, 
  k) die Beratung und die Beschlussfassung über den  Abschluss 
von Leasingverträgen für infrastrukturelle Einricht ungen von 
besonderer Bedeutung für das Verbandsgebiet, 
  l) die Beschlussfassung über den Erwerb, die Verä ußerung 
oder die Belastung von Liegenschaften, 
  m) die Kenntnisnahme der Geschäftsverteilung des Vorstandes 
nach § 15 Abs. 5, 
  n) die Zuerkennung von Aufwandsentschädigungen an  die 
Mitglieder des Vorstandes nach § 18 Abs. 2, 
  o) die Beschlussfassung über die Aufnahme freiwil liger 
Mitglieder und die Aufhebung ihrer Mitgliedschaft n ach § 2 
Abs. 4 sowie die Ernennung von Ehrenmitgliedern nac h § 2 Abs. 
5, 
  p) die Abgabe von Äußerungen für den Tourismusver band in 
Behördenverfahren und die Wahrnehmung von Anhörungs rechten des  
Tourismusverbandes, insbesondere jenes nach § 1 Abs . 4, 
  q) die Beschlussfassung über die Errichtung von 
Ortsausschüssen nach § 20 Abs. 1 und 5, die Bestell ung ihrer 
Mitglieder nach § 20 Abs. 5 sowie die Erlassung ein er 
Geschäftsordnung nach § 21. 
  (2) Der Vorsitzende hat den Aufsichtsrat nach Bed arf, 
mindestens aber zweimal jährlich und überdies dann 
unverzüglich zu einer Sitzung einzuberufen, wenn di es ein 
Drittel der Mitglieder oder der Obmann unter Angabe  der zu 
behandelnden Angelegenheit verlangt. Die Einberufun g muss 
mindestens drei Tage vor der Sitzung schriftlich be im Mitglied  
des Aufsichtsrates eingelangt sein und den Ort, den  Tag und 
die Uhrzeit des Sitzungsbeginnes sowie die Tagesord nung 
enthalten. Sie ist durch Boten oder die Post zuzust ellen; nach  
Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mit tel kann 
die Zustellung auch telegrafisch, fernschriftlich, im Weg 
automationsunterstützter Datenübertragung oder in j eder 
anderen technisch möglichen Weise erfolgen. In drin genden 
Fällen kann der Aufsichtsrat auch mündlich oder tel efonisch 
einberufen werden. 
  (3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die  Mitglieder  
ordnungsgemäß eingeladen wurden und der Vorsitzende  oder sein 
Stellvertreter und mindestens die Hälfte der übrige n 
Mitglieder anwesend sind. Für einen gültigen Beschl uss über 
die vorzeitige Auflösung des Aufsichtsrates und für  die 
Abberufung des Vorstandes oder eines seiner Mitglie der ist die  
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen  Stimmen 
erforderlich. Für sonstige Beschlüsse und für eine gültige 



Wahl ist die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim men 
erforderlich. Stimmenthaltungen sind nicht zu berüc ksichtigen.  
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt . 
Abstimmungen sind geheim und mit Stimmzetteln durch zuführen, 
wenn dies ein Mitglied des Aufsichtsrates verlangt.  Die 
Abstimmung über die Abberufung des Vorstandes oder eines 
seiner Mitglieder ist jedenfalls mit Stimmzetteln 
durchzuführen. 
  (4) Über Angelegenheiten, die nicht Gegenstand de r 
Tagesordnung sind, darf nur beraten und abgestimmt werden, 
wenn dies der Aufsichtsrat mit einer Mehrheit von z wei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschließ t. 
  (5) Der Obmann ist berechtigt und auf Verlangen d es 
Vorsitzenden verpflichtet, an den Sitzungen des Auf sichtsrates  
mit beratender Stimme teilzunehmen und für Auskünft e zur 
Verfügung zu stehen. 
  (6) Der Aufsichtsrat ist der Vollversammlung für die 
ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben verantwort lich. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates hat der Vollversamml ung 
jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen und vom  Ergebnis 
der Abschlussprüfung nach § 29 Abs. 4 zu berichten.  

                             § 15 
             Aufgaben und Geschäftsgang des Vorstan des 
 
  (1) Dem Vorstand obliegt neben den ihm in diesem Gesetz 
sonst noch zugewiesenen Aufgaben die Besorgung alle r 
Angelegenheiten, die nicht der Vollversammlung, dem  
Aufsichtsrat, dem Obmann oder dem Geschäftsführer v orbehalten 
sind. Er kann sich überdies einzelne der dem Geschä ftsführer 
zugewiesenen Aufgaben ausdrücklich vorbehalten. Ein  derartiger  
Vorbehalt ist dem Geschäftsführer nachweislich zur Kenntnis zu  
bringen. 
  (2) Der Obmann hat den Vorstand nach Bedarf, mind estens aber  
vierteljährlich einmal und überdies dann innerhalb einer Woche  
zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies ein Mitgli ed unter 
Angabe der zu behandelnden Angelegenheit verlangt. Die 
Einberufung muss mindestens drei Tage vor der Sitzu ng 
schriftlich beim Mitglied des Vorstandes eingelangt  sein und 
den Ort, den Tag und die Uhrzeit des Sitzungsbeginn es sowie 
die Tagesordnung enthalten. Sie ist durch Boten ode r die Post 
zuzustellen; nach Maßgabe der zur Verfügung stehend en 
technischen Mittel kann die Zustellung auch telegra fisch, 
fernschriftlich, im Weg automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch mö glichen 
Weise erfolgen. In dringenden Fällen kann der Vorst and auch 
mündlich oder telefonisch einberufen werden. 
  (3) Der Vorstand ist, soweit im Abs. 5 nichts and eres 
bestimmt ist, beschlussfähig, wenn die Mitglieder 
ordnungsgemäß eingeladen wurden und mindestens zwei  Mitglieder  
anwesend sind. Zu einem gültigen Beschluss ist, sow eit in den 
Abs. 4 und 5 nichts anderes bestimmt ist, die Mehrh eit der 
Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt di e Stimme 
des Obmanns den Ausschlag. Ist dieser nicht anwesen d, so gilt 
der Antrag bei Stimmengleichheit als abgelehnt. 
  (4) Über Angelegenheiten, die nicht Gegenstand de r 
Tagesordnung sind, darf nur beraten und abgestimmt werden, 
wenn dies der Vorstand einstimmig beschließt. 
  (5) Der Vorstand kann für die Dauer seiner Funkti onsperiode 
eine Geschäftsverteilung beschließen. Für einen sol chen 
Beschluss ist die Anwesenheit aller Mitglieder des Vorstandes 
und Einstimmigkeit erforderlich. Die Geschäftsverte ilung ist 
dem Aufsichtsrat zur Kenntnis zu bringen. In der 



Geschäftsverteilung sind die vom Vorstand zu besorg enden 
Aufgaben den einzelnen Mitgliedern zur selbstständi gen 
Besorgung für den Vorstand zu übertragen und ist we iters zu 
bestimmen, welche Angelegenheiten der gemeinsamen B eratung und  
Beschlussfassung bedürfen. In der Geschäftsverteilu ng kann die  
Vollziehung der Beschlüsse der Vollversammlung, des  
Aufsichtsrates und des Vorstandes auf ein anderes M itglied als  
dem Obmann übertragen werden. Die Entscheidung über  
Angelegenheiten, die im Einzelfall Ausgaben von meh r als 20 v.  
H. der im Budget veranschlagten Aufwendungen, jeden falls aber 
von mehr als 20.000,– Euro, zur Folge haben, bedarf  der 
kollegialen Beschlussfassung. In den Angelegenheite n, die 
einer kollegialen Beschlussfassung bedürfen, oblieg t dem 
betreffenden Mitglied die Vorbereitung der Angelege nheit und 
die Antragstellung. 
  (6) Der Vorstand und seine einzelnen Mitglieder s ind dem 
Aufsichtsrat für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer  Aufgaben 
verantwortlich. 

                             § 16 
                            Obmann 
 
  (1) Dem Obmann obliegen neben den ihm in diesem G esetz sonst  
noch zugewiesenen Angelegenheiten folgende Aufgaben : 
  a) die Leitung des Tourismusverbandes und dessen Vertretung 
nach außen; in Angelegenheiten, in denen die Beschl ussfassung 
der Vollversammlung, dem Aufsichtsrat oder dem Vors tand 
obliegt, jedoch nur im Rahmen der entsprechenden Be schlüsse, 
  b) die Einberufung der Vollversammlung nach § 9 A bs. 1 und 
die Einberufung des Vorstandes nach § 15 Abs. 2, 
  c) der Vorsitz in der Vollversammlung und im Vors tand, 
  d) die Vollziehung der Beschlüsse der Vollversamm lung, des 
Aufsichtsrates und des Vorstandes, sofern in der 
Geschäftsverteilung nichts anderes bestimmt ist, 
  e) die Fertigung von Verträgen für den Tourismusv erband, 
  f) die Kundmachung von Beschlüssen der Vollversam mlung nach 
§ 9 Abs. 6, 
  g) die Erarbeitung tourismusstrategischer Grundsä tze für das  
Verbandsgebiet und deren Vorlage an den Aufsichtsra t zur 
Beschlussfassung, 
  h) die Erstellung des Budgetentwurfs und des 
Jahresabschlusses sowie deren Vorlage an den Aufsic htsrat, 
  i) die Überwachung des Geschäftsführers und die a llfällige 
Erteilung von Weisungen an diesen sowie die Vertret ung des 
Geschäftsführers im Fall seiner Verhinderung. 
  (2) Der Obmann ist, unbeschadet seiner Verantwort lichkeit 
nach diesem Gesetz, berechtigt, alle ihm obliegende n 
Angelegenheiten, mit Ausnahme jener nach Abs. 1 lit . b, c, e 
und i, dem Geschäftsführer zur selbstständigen Beso rgung zu 
übertragen und ihm im Rahmen seiner Zuständigkeit A ufträge zu 
erteilen. Vertretungsbefugnisse sind schriftlich zu  erteilen. 
  (3) Der Obmann ist berechtigt, die Aufgaben des V orstandes 
einschließlich jener, die nach der Geschäftsverteil ung einer 
kollegialen Beschlussfassung bedürfen, selbstständi g zu 
besorgen, wenn 
  a) die Bedeutung der Angelegenheit ein rasches Vo rgehen 
erfordert und der Vorstand nicht rechtzeitig zusamm entreten 
kann oder 
  b) der Vorstand trotz ordnungsgemäßer Einladung n icht 
beschlussfähig ist. 
Der Obmann hat die getroffenen Maßnahmen unverzügli ch dem 
Vorstand zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen.  
  (4) Urkunden über Rechtsakte, die in öffentliche Bücher 



eingetragen werden sollen, bedürfen der Unterschrif t des 
Obmanns und eines Stellvertreters. 
  (5) Der Obmann wird im Fall seiner Verhinderung d urch die 
Stellvertreter der Reihe nach vertreten. 

                             § 17 
                        Geschäftsführer 
 
  (1) Der Geschäftsführer ist vom Vorstand auf Vors chlag des 
Obmanns zu bestellen. Er hat seine Tätigkeit hauptb eruflich 
auszuüben und darf einer erwerbswirtschaftlichen 
Nebenbeschäftigung nur mit Zustimmung des Vorstande s 
nachgehen. Der Dienstvertrag des Geschäftsführers i st vom 
Vorstand zu genehmigen und dem Vorsitzenden des Auf sichtsrates  
zur Kenntnis zu bringen. Die Funktion des Geschäfts führers ist  
mit der eines Mitgliedes des Aufsichtsrates oder de s 
Vorstandes unvereinbar. 
  (2) Dem Geschäftsführer obliegen folgende Aufgabe n: 
  a) die Leitung der Geschäftsstelle des Tourismusv erbandes 
sowie die Dienstaufsicht über die Bediensteten, 
  b) die Besorgung aller zur laufenden Geschäftsfüh rung 
gehörenden Angelegenheiten, 
  c) die Mitwirkung an der Erarbeitung tourismusstr ategischer 
Grundsätze und die Durchführung von touristischen 
Marketingmaßnahmen, 
  d) die Vorbereitung der Sitzungen der Vollversamm lung, des 
Aufsichtsrates und des Vorstandes sowie die Erstell ung von 
Niederschriften über den Verlauf der Sitzungen nach  Abs. 4. 
  (3) Der Geschäftsführer ist berechtigt und auf Ve rlangen des  
jeweiligen Vorsitzenden verpflichtet, an der Vollve rsammlung 
und an den Sitzungen des Aufsichtsrates und des Vor standes mit  
beratender Stimme teilzunehmen. 
  (4) Der Geschäftsführer hat dafür zu sorgen, dass  über jede 
Sitzung der Vollversammlung, des Aufsichtsrates und  des 
Vorstandes eine Niederschrift verfasst wird. Diese hat 
jedenfalls Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, d en Namen 
des Vorsitzführenden, die Tagesordnung, die gestell ten Anträge  
im vollen Wortlaut, den wesentlichen Inhalt der Ber atungen und  
die gefassten Beschlüsse im vollen Wortlaut unter A nführung 
des Abstimmungsergebnisses (Gesamtzahl der für und gegen den 
Antrag abgegebenen Stimmen, der Stimmenthaltungen u nd der 
ungültigen Stimmen) zu enthalten. Wer gegen einen A ntrag 
gestimmt hat, kann verlangen, dass dies in der Nied erschrift 
festgehalten wird. Niederschriften über Sitzungen d er 
Vollversammlung haben die Anzahl der aus den einzel nen 
Stimmgruppen anwesenden oder vertretenen Mitglieder , 
Niederschriften über Sitzungen des Aufsichtsrates o der des 
Vorstandes haben die Namen der anwesenden und der e ntschuldigt  
oder unentschuldigt abwesenden Mitglieder zu enthal ten. 
Niederschriften sind vom Vorsitzenden sowie vom Sch riftführer 
zu unterfertigen. Sie sind spätestens zwei Wochen n ach der 
Sitzung am Sitz des Tourismusverbandes zur Einsicht nahme durch  
die zur Teilnahme an der jeweiligen Sitzung Berecht igten 
aufzulegen. 

                             § 18 
            Auslagenersatz, Aufwandsentschädigung 
 
  (1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vo rstandes  
gebührt der Ersatz aller mit ihrer Tätigkeit verbun denen 
Barauslagen. 
  (2) Der Aufsichtsrat kann den Mitgliedern des Vor standes 
eine angemessene Entschädigung zuerkennen, wenn mit  ihrer 



Tätigkeit ein besonderer Arbeits- und Zeitaufwand v erbunden  
ist. 

                             § 19 
                         Befangenheit 
 
  (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vor standes 
sind von der Beratung und Beschlussfassung über ein en 
Tagesordnungspunkt ausgeschlossen, wenn ein Befange nheitsgrund  
nach § 29 Abs. 1 lit. a bis d der Tiroler Gemeindeo rdnung 2001  
– TGO, LGBl. Nr. 36, in der jeweils geltenden Fassu ng 
vorliegt. Ein befangenes Mitglied des Aufsichtsrate s wird 
durch das in der Reihenfolge nächste Ersatzmitglied  des 
Wahlvorschlages vertreten. Obliegt einem Mitglied d es 
Vorstandes die selbstständige Besorgung von Aufgabe n nach § 15  
Abs. 5, so haben im Fall seiner Befangenheit die üb rigen 
Mitglieder des Vorstandes gemeinsam zu entscheiden.  Ist der 
Vorstand wegen der Befangenheit der Mehrheit seiner  Mitglieder  
in einem Tagesordnungspunkt beschlussunfähig, so en tscheidet 
darüber der Aufsichtsrat. 
  (2) § 29 Abs. 2 bis 4 und Abs. 5 zweiter Satz TGO  gilt 
sinngemäß mit der Maßgabe, dass im Zweifel der Aufs ichtsrat 
über das Vorliegen eines Befangenheitsgrundes zu en tscheiden 
hat. 

                       3. Unterabschnitt 
                         Ortsausschüsse 
                             § 20 
               Errichtung, Zusammensetzung, Wahl 
 
  (1) Der Aufsichtsrat eines Tourismusverbandes, 
a) in dessen Gebiet über drei Millionen Gästenächti gungen pro 
Jahr zu verzeichnen sind oder 
b) der sich auf das gesamte Gebiet eines politische n Bezirkes 
erstreckt, 
 
kann für Teile des Verbandsgebietes Ortsausschüsse errichten, 
wenn dies der Wahrung und Förderung der örtlichen B elange des 
Tourismus förderlich ist.Die Funktionsperiode der 
Ortsausschüsse endet mit jener des Aufsichtsrates. 
  (2) Ein Ortsausschuss nach Abs. 1 besteht aus sec hs 
Mitgliedern sowie dem (den) Bürgermeister(n) jener 
Gemeinde(n), auf deren Gebiet sich der Ortsausschus s 
erstreckt. 
  (3) Die Pflichtmitglieder des Tourismusverbandes,  die in 
Anwendung des § 2 Abs. 1 dem Gebiet eines Ortsaussc husses nach  
Abs. 1 zuzuordnen sind, wählen getrennt für jede St immgruppe 
aus ihrer Mitte jeweils zwei Mitglieder des Ortsaus schusses. 
Die Mitglieder des Ortsausschusses wählen aus ihrer  Mitte den 
Vorsitzenden des Ortsausschusses und dessen Stellve rtreter. 
  (4) Für die Wahl eines Ortsausschusses nach Abs. 1, des 
Vorsitzenden des Ortsausschusses und seines Stellve rtreters 
gelten die Bestimmungen über die Wahl des Aufsichts rates, des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates und seines Stellver treters 
sinngemäß. Der Aufsichtsrat hat aus dem Kreis der 
Wahlberechtigten einen Wahlleiter zu bestimmen. Die  
Stimmgruppenliste, die der Wahl des Aufsichtsrates zugrunde 
gelegt wurde, bildet unter sinngemäßer Anwendung de s § 7 Abs. 
2 bis 5 hinsichtlich der nach Abs. 3 Wahlberechtigt en auch die  
Grundlage für die Wahl des Ortsausschusses. 
  (5) Der Aufsichtsrat eines Tourismusverbandes, in  dessen 
Gebiet bis zu drei Millionen Gästenächtigungen pro Jahr zu 
verzeichnen sind, kann unter der Voraussetzung des Abs. 1 



erster Satz Ortsausschüsse errichten. Der Aufsichts rat hat die  
Anzahl der Mitglieder der Ortsausschüsse unter Beda chtnahme 
auf die Aufgaben nach § 21 Abs. 1 festzusetzen sowi e den 
Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder der Ortsau sschüsse zu  
bestellen. Den Ortsausschüssen gehört (gehören) wei ters der 
(die) Bürgermeister jener Gemeinde(n) an, auf deren  Gebiet 
sich der Ortsausschuss erstreckt. Abs. 1 zweiter Sa tz gilt 
auch für die Ortsausschüsse nach diesem Absatz. 

                             § 21 
                   Aufgaben, Geschäftsgang 
 
  (1) Den Ortsausschüssen kommt zur Wahrung und För derung der 
örtlichen Belange des Tourismus eine beratende und 
unterstützende Funktion innerhalb des Tourismusverb andes zu. 
Ihnen obliegen insbesondere: 
  a) die Koordinierung der touristischen Anliegen u nd die 
Förderung des Verständnisses der örtlichen Bevölker ung für die  
tourismusstrategischen Maßnahmen des Tourismusverba ndes, 
  b) die Koordinierung des örtlichen 
Tourismusinfrastrukturangebotes und des örtlichen 
Veranstaltungswesens sowie die Betreuung der Gäste vor Ort, 
  c) die Wahrnehmung von Befugnissen, die ihnen in der 
Geschäftsordnung nach Abs. 3 eingeräumt werden. 
  (2) Den Ortsausschüssen kommt bei der Wahrung und  Förderung 
der örtlichen Belange des Tourismus im Gebiet des 
Ortsausschusses, insbesondere bei der Entsendung vo n 
Mitgliedern in Organe von erwerbswirtschaftlichen U nternehmen,  
an denen der Tourismusverband beteiligt ist, ein 
Vorschlagsrecht an die zuständigen Organe zu. Hande lt es sich 
um eine Angelegenheit, die in den Aufgabenbereich d er 
Vollversammlung, des Aufsichtsrates oder des Vorsta ndes fällt,  
so ist die Behandlung des Vorschlages auf die Tages ordnung der  
auf die Übermittlung des Vorschlages nächstfolgende n Sitzung 
des zuständigen Organs zu setzen. Ein Mitglied des 
Ortsausschusses ist berechtigt, an der Beratung übe r den 
Vorschlag teilzunehmen. 
  (3) Der Aufsichtsrat hat den Geschäftsgang der 
Ortsausschüsse in einer Geschäftsordnung zu regeln,  in der 
jedenfalls zu bestimmen ist, dass bei Abstimmungen im 
Ortsausschuss jedem Mitglied dasselbe Stimmgewicht zukommt. 

                        3. Abschnitt 
              Haushaltsführung des Tourismusverband es 
                             § 22 
                      Haushaltswirtschaft 
 
  (1) Unbeschadet längerfristiger Planungen ist die  
Haushaltswirtschaft des Tourismusverbandes als 
Jahreswirtschaft zu führen. Es sind ein Budget und ein 
Jahresabschluss zu erstellen. Die Finanzplanungen i m Rahmen 
der Führung von oder der Beteiligung an 
erwerbswirtschaftlichen Unternehmen haben im Budget  zu 
erfolgen. 
  (2) Als Haushaltsjahr des Tourismusverbandes und als 
Wirtschaftsjahr seiner erwerbswirtschaftlichen Unte rnehmen 
gilt das Kalenderjahr. 
  (3) Die Landesregierung hat mit Verordnung Richtl inien über  
die Haushalts- und Rechnungsführung für Tourismusverbände  zu  
erlassen, in denen jedenfalls Regelungen über die B uchführung  
in Form der doppelten Buchhaltung zu treffen sind. Dabei ist 
insbesondere auf die für Unternehmer geltenden Vors chriften 
für die Rechnungslegung Bedacht zu nehmen. 



                             § 23 
                     Aufbringung der Mittel 
 
  Die für den Haushalt des Tourismusverbandes erfor derlichen 
Mittel werden aufgebracht durch: 
  a) Beiträge der Mitglieder nach den §§ 30 ff., 
  b) Zuweisungen des Landes Tirol aus der Aufenthal tsabgabe 
nach § 8 des Tiroler Aufenthaltsabgabegesetzes 2003 , 
  c) Erträge aus einer erwerbswirtschaftlichen Täti gkeit oder  
aus einer Beteiligung an einem erwerbswirtschaftlic hen 
Unternehmen und aus Veranstaltungen des Tourismusve rbandes, 
  d) Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen, 
Vermögensveräußerungen und sonstige Erträge, 
  e) die Aufnahme von Krediten, 
  f) freiwillige Zuwendungen. 

                              § 24 
                             Budget 
 
  (1) In das Budget sind alle im kommenden Haushalt sjahr unter  
Bedachtnahme auf die Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zur Erfüllung  der 
Aufgaben des Tourismusverbandes erforderlichen Aufw endungen 
und die zu ihrer Deckung notwendigen Erträge aufzun ehmen und, 
soweit sie nicht in ihrer voraussichtlichen Höhe er rechnet 
werden können, unter Berücksichtigung der Ergebniss e der 
letzten Haushaltsjahre gewissenhaft zu schätzen. Da s Budget 
besteht aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung,  einem 
Investitionsplan in Verbindung mit einem Abschreibu ngsplan und  
einem Liquiditätsplan. 
  (2) Bestehen für Teile des Verbandsgebietes Ortsa usschüsse 
nach § 20, so können im Budget für Vorhaben zur Wah rung, 
Förderung und Vertretung der örtlichen Belange des Tourismus 
im jeweiligen Gebiet des Ortsausschusses Aufwendung en in Höhe 
eines bestimmten Teils des örtlichen Aufkommens an 
Pflichtbeiträgen und Aufenthaltsabgaben vorgesehen werden. 
Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet der V orstand 
nach Anhören des Ortsausschusses. 
  (3) Die Aufwendungen und die Erträge sind getrenn t 
voneinander in voller Höhe zu veranschlagen (Brutto - 
Veranschlagung). 
  (4) Zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung fäll iger 
Aufwendungen ist eine angemessene Betriebsmittelrüc klage zu 
bilden. Kann selbst bei sparsamster Wirtschaftsführ ung eine 
Bedeckung der unerlässlichen Aufwendungen durch ver anschlagte 
Erträge nicht erzielt werden, so ist die Bedeckung durch 
Erhöhung der Beiträge der Pflichtmitglieder, durch sonstige 
Einnahmen oder durch die Aufnahme von Krediten 
sicherzustellen. Ein Abgang darf nicht veranschlagt  werden. 

                             § 25 
                     Aufnahme von Krediten 
 
  Tourismusverbände  dürfen nur dann Kredite aufnehmen, wenn  
besondere Aufwendungen zu tätigen sind, die nicht a us dem 
laufenden Haushalt bestritten werden können, und di e 
Rückzahlung des Kredites einschließlich der Zinsen gesichert  
ist. 

                              § 26 
                 Beschlussfassung über das Budget 
 
(1) Der Obmann hat den Budgetentwurf für das kommen de 
Haushaltsjahr so rechtzeitig zu erstellen, dass er spätestens  



am 15. November dem Aufsichtsrat zur weiteren Behan dlung 
vorliegt. Der Aufsichtsrat hat den Budgetentwurf so  
rechtzeitig zu behandeln, dass das Budget spätesten s am 31. 
Dezember beschlossen werden kann. 
(2) Der Obmann eines neu errichteten Tourismusverba ndes hat 
den Budgetentwurf für das erste Haushaltsjahr so re chtzeitig 
zu erstellen, dass er spätestens am 15. März dem Au fsichtsrat  
zur weiteren Behandlung vorliegt. Der Aufsichtsrat hat das 
Budget für das erste Haushaltsjahr bis spätestens 3 1. März zu  
beschließen. 

                              § 27 
                           Budgetvollzug 
 
  (1) Das Budget ist die bindende Grundlage für die  
Haushaltswirtschaft des Tourismusverbandes. Abweich ungen sind 
entsprechend zu begründen und müssen durch Beschlüs se der 
zuständigen Organe gedeckt sein. 
  (2) Die im Budget vorgesehenen Aufwendungen sind 
grundsätzlich nicht überschreitbare Höchstbeträge. 
Aufwendungen dürfen nur innerhalb des Haushaltsjahr es für den 
im Budget vorgesehenen Zweck und nur nach den Grund sätzen der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit getätigt 
werden. Hierbei sind gesetzliche und vertragliche 
Verpflichtungen, insbesondere die Bedienung von Kre diten 
(Annuitäten), vorrangig zu erfüllen. Werden während  des Jahres  
Überschreitungen eines in der Plan-Gewinn- und Verl ustrechnung  
ausgewiesenen Postens unerlässlich, so können Übers chreitungen  
bis zu 10 v. H., höchstens jedoch bis zu 10.000,– E uro, vom 
Obmann, ansonsten durch Beschluss des Vorstandes vo rgenommen 
werden. Überschreitungen sind durch tatsächliche, i n der Plan-  
Gewinn- und Verlustrechnung noch nicht enthaltene M ehrerträge 
oder durch Minderaufwendungen bei anderen Posten de r Plan- 
Gewinn- und Verlustrechnung auszugleichen. Sollten 
Mehraufwendungen nicht durch Mehrerträge oder Einsp arungen bei  
anderen Posten Bedeckung finden, so ist dafür vorhe r die 
Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen. 
  (3) Liegt zu Beginn des Haushaltsjahres kein Budg et vor, so 
dürfen bis zur Beschlussfassung durch den Aufsichts rat nur 
jene Aufwendungen getätigt werden, die sich für den  
Tourismusverband aus gesetzlichen oder vertragliche n 
Verpflichtungen ergeben oder die zur Aufrechterhalt ung eines 
geordneten Geschäftsbetriebes unerlässlich sind. 

                            § 28 
                      Rechnungswesen 
 
  (1) Das Rechnungswesen hat den Grundsätzen ordnun gsmäßiger 
Buchführung und Bilanzierung zu entsprechen. 
  (2) Im Zahlungsverkehr ist das Vieraugenprinzip e inzuhalten.  
Banküberweisungen sind vom Obmann und vom Geschäfts führer 
gemeinsam zu veranlassen. Der Obmann wird hierbei i m Fall 
seiner Verhinderung durch ein von ihm bevollmächtig tes 
Mitglied des Vorstandes vertreten. Der Geschäftsfüh rer wird 
hierbei im Fall seiner Verhinderung durch den Obman n 
vertreten, wobei an dessen Stelle ein anderes Mitgl ied des 
Vorstandes mit unterfertigen muss. Bei Zahlungen an  den Obmann  
oder an den Geschäftsführer werden diese wie im Fal l ihrer 
Verhinderung vertreten. 
  (3) Der Zahlungsverkehr des Tourismusverbandes is t nach 
Möglichkeit bargeldlos abzuwickeln. Die Barbestände  sind 
möglichst niedrig zu halten und mindestens einmal w öchentlich 
zu überprüfen. Bankkonten sind von den Mitgliedern des 



Vorstandes unter Festlegung der Zeichnungsbefugnis gemeinsam 
einzurichten. 
  (4) Alle Ausgabenbelege sind auf ihre sachliche u nd 
rechnerische Richtigkeit zu überprüfen. Rechnungen sind auf 
ihre Übereinstimmung mit den Kostenvoranschlägen zu  
überprüfen. Überprüfte Rechnungen sind abzuzeichnen . Der Zweck  
der Zahlung ist, soweit dies erforderlich ist, auf den 
Rechnungen und auf den Überweisungen durch einen üb erprüfbaren  
Vermerk anzugeben. Alle Eingangs- und Ausgangsbeleg e sind nach  
dem Datum ihres Anfalles zu nummerieren und fortlau fend 
abzulegen bzw. so abzulegen, dass eindeutig eine Ve rbindung 
zwischen den buchhalterischen Aufzeichnungen und de n 
abgelegten Belegen hergestellt werden kann. Die Auf zeichnungen  
und die dazugehörenden Belege sind mindestens siebe n Jahre 
gesichert aufzubewahren. 

                            § 29 
             Jahresabschluss, Abschlussprüfung 
 
  (1) Nach dem Ablauf des Haushaltsjahres ist ein 
Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss b esteht aus 
einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, ei ner 
Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden und einem Lagebericht. Der Jahre sabschluss 
hat ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Ert rags- und 
Finanzlage zu vermitteln. 
  (2) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- u nd 
Verlustrechnung hat sich nach den Vorgaben der Vero rdnung nach  
§ 22 Abs. 3 zu richten. 
  (3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch einen  
vom Aufsichtsrat zu bestellenden Wirtschaftsprüfer 
(Abschlussprüfer) jährlich zu überprüfen. Dabei ist  auch die 
Übereinstimmung der Gebarung mit den aufsichtsbehör dlichen 
Genehmigungen zu überprüfen, um ein umfassendes Bil d von den 
wirtschaftlichen Verhältnissen des Tourismusverband es zu 
erhalten. 
  (4) Der Jahresabschluss für das abgelaufene Haush altsjahr 
ist so rechtzeitig zu erstellen, dass er spätestens  am 31. Mai  
des folgenden Jahres dem Aufsichtsrat zur weiteren Behandlung 
vorliegt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss 
unverzüglich dem Abschlussprüfer zur Durchführung d er Prüfung 
weiterzuleiten. Der Abschlussbericht des Abschlussp rüfers ist 
gemeinsam mit der vom Aufsichtsrat hierzu erstattet en Äußerung  
bis spätestens 30. September der Landesregierung zu r 
Nachprüfung vorzulegen. Stellt die Landesregierung dabei 
Mängel fest, so sind diese dem Vorsitzenden des Auf sichtsrates  
zur Vorlage an den Aufsichtsrat bekannt zu geben. D ieser hat 
die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Mängel i nnerhalb 
von drei Monaten anzuordnen bzw. selbst zu treffen.  Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates hat die aufgrund des  
Prüfungsergebnisses getroffenen Maßnahmen der Lande sregierung 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
  (5) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den  
Prüfungsbericht über das Ergebnis der Abschlussprüf ung mit dem  
entsprechenden Bestätigungsvermerk nach § 274 des 
Unternehmensgesetzbuches, dRGBl. S. 219/1897, zulet zt geändert  
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 103/2006, und die alle nfalls 
getroffenen Anordnungen zusammen mit seiner Empfehl ung für die  
Beschlussfassung der Vollversammlung so rechtzeitig  
vorzulegen, dass diese spätestens am 31. Dezember d arüber 
beschließen kann. Der Obmann hat den Jahresabschlus s sowie die  
Empfehlung des Aufsichtsrates für die Beschlussfass ung am Sitz  
des Tourismusverbandes eine Woche zur Einsichtnahme  für die 



Mitglieder aufzulegen. Die für die Einsichtnahme be stimmte 
Zeit ist in der Einladung zur Vollversammlung bekan nt zu 
geben. 
  (6) Bei der Beratung und Beschlussfassung über de n 
Jahresabschluss hat der Obmann den Vorsitz in der 
Vollversammlung dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates  zu 
übertragen. 

                         4. Abschnitt 
                       Verbandsbeiträge 
                             § 30 
                       Beitragspflicht 
 
  (1) Die Pflichtmitglieder haben für jedes Haushal tsjahr des 
Tourismusverbandes (Vorschreibungszeitraum) an dies en 
Pflichtbeiträge – im Folgenden kurz Beiträge genann t – nach 
Maßgabe ihres im Bemessungszeitraum nach Abs. 4 unm ittelbar 
oder mittelbar aus dem Tourismus in Tirol erzielten  
wirtschaftlichen Nutzens zu entrichten. Für die Beu rteilung 
dieses Nutzens sind die Umsätze nach § 31 oder die sonstigen 
Bemessungsgrundlagen nach § 32 heranzuziehen. 
  (2) Die freiwilligen Mitglieder haben für jeden 
Vorschreibungszeitraum an den Tourismusverband den 
Mindestbeitrag nach § 35 Abs. 6 zu entrichten. 
  (3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 oder 2 entsteht : 
  a) mit dem Beginn des Vorschreibungszeitraumes, f ür den 
Beiträge (Mindestbeiträge) erhoben werden, 
  b) im Fall der Aufnahme einer die Pflichtmitglied schaft 
begründenden Tätigkeit während eines Vorschreibungs zeitraumes 
mit der Aufnahme dieser Tätigkeit, 
  c) im Fall der Aufnahme von freiwilligen Mitglied ern während  
eines Vorschreibungszeitraumes mit dem Tag der 
Beschlussfassung über die Aufnahme. 
  (4) Bemessungszeitraum ist das Kalenderjahr, das dem 
Haushaltsjahr des Tourismusverbandes entspricht. We rden nicht 
die Umsätze von einem Kalenderjahr, sondern von ein em von 
diesem abweichenden Wirtschaftsjahr zur Umsatzbeste uerung 
herangezogen, so ist Bemessungszeitraum jener 
umsatzsteuerliche Veranlagungszeitraum, der im Haus haltsjahr 
des Tourismusverbandes endet. 
  (5) Der Beitrag ist erstmals für das Haushaltsjah r zu 
entrichten, in dem eine die Pflichtmitgliedschaft b egründende 
Tätigkeit aufgenommen wurde bzw. in dem der Tag der  Aufnahme 
des freiwilligen Mitgliedes in den Tourismusverband  liegt. 
Endet im Haushaltsjahr, in dem eine die Pflichtmitg liedschaft 
begründende Tätigkeit aufgenommen wurde, kein 
Bemessungszeitraum (Abs. 4 zweiter Satz), so ist fü r dieses 
Haushaltsjahr der Mindestbeitrag zu entrichten. 

                             § 31 
                  Beitragspflichtiger Umsatz 
 
  (1) Der beitragspflichtige Umsatz ist, soweit im Folgenden 
nichts anderes bestimmt ist, die Summe der steuerba ren Umsätze  
im Sinn des § 1 Abs. 1 Z. 1 des Umsatzsteuergesetze s 1994. 
Davon ausgenommen sind jedenfalls: 
  a) Umsätze im Sinn des § 6 Abs. 1 Z. 1 bis 7, Z. 9 lit. a 
und d sublit. aa, bb und cc und Z. 12 des Umsatzste uergesetzes  
1994, 
  b) Umsätze aus Lieferungen an einen Ort außerhalb  Tirols, 
  c) Umsätze aus sonstigen Leistungen (§ 3a Abs. 1 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994), soweit sie nicht aussch ließlich 
oder überwiegend in Tirol erbracht wurden, 



  d) Umsätze aus der Vermietung von Wohnungen oder Teilen 
davon, die einer Person als Hauptwohnsitz dienen od er die 
sonst im Rahmen eines Schul- oder Hochschulbesuches , einer 
Berufsausbildung oder einer Berufsausübung vermiete t werden, 
  e) Umsätze aus einer Geschäftsveräußerung (§ 4 Ab s. 7 des 
Umsatzsteuergesetzes 1994), 
  f) Umsätze von Theatern, Musikensembles und Musee n, die von 
einer Gebietskörperschaft regelmäßig Zuschüsse von mehr als 30  
v. H. ihrer jährlichen Aufwendungen erhalten, 
  g) Umsätze aus dem Verkauf von inländischen amtli chen 
Wertzeichen, 
  h) Umsätze aus dem Verkauf von Schulbüchern, Schu l- und 
Kindergarteneinrichtungen sowie Umsätze aus Schüler -, 
Kindergarten- und Lehrlingsfreifahrten, 
  i) Umsätze eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
betreffend das land- und forstwirtschaftliche Vermö gen nach § 
29 Z. 1 und 2 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr . 148, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 100/2 006, sowie 
Umsätze aus der Ausübung von Einforstungsrechten, a usgenommen 
jedoch Umsätze aus der Vermietung von Privatunterkü nften, 
  j) 50 v. H. der Umsätze aus dem Verkauf von Treib stoffen und  
15 v. H. der Umsätze aus dem Verkauf von anderen 
Mineralölprodukten bei Brennstoff- und Mineralölhän dlern und 
Tankstellen. 
  (2) Aus den steuerbaren Umsätzen sind folgende Be träge 
auszuscheiden: 
  a) bei Gebrauchtwagenhändlern der Einkaufspreis e ines im 
Inland erworbenen gebrauchten Kraftfahrzeuges, 
  b) die Normverbrauchsabgabe im Sinn des § 1 des 
Normverbrauchsabgabegesetzes, BGBl. Nr. 695/1991, z uletzt 
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 143/2006, 
  c) 65 v. H. der Umsätze aus dem Verkauf von Tabak waren und 
  d) Umsätze nach § 6 Abs. 1 Z. 22 des Umsatzsteuer gesetzes 
1994. 
  (3) Gehört ein Pflichtmitglied mehreren Beitragsg ruppen an, 
so ist der Beitrag nach Beitragsgruppen getrennt zu  berechnen 
und in einem Gesamtbetrag vorzuschreiben. Berufsgru ppen, denen  
kein unmittelbarer oder mittelbarer wirtschaftliche r Nutzen 
aus dem Tourismus in Tirol zugerechnet werden kann,  bleiben 
hiervon ausgenommen. 
  (4) Eine Lieferung im Großhandel liegt vor, wenn ein 
Unternehmen einen Gegenstand einem anderen Unterneh men zur 
Verwendung in dessen Unternehmen, sei es zur gewerb lichen 
Weiterveräußerung, zur gewerblichen Herstellung and erer 
Gegenstände oder zur Erbringung gewerblicher oder b eruflicher 
Leistungen überlässt. Alle übrigen Lieferungen gelt en als 
Lieferungen im Einzelhandel. 

                             § 32 
                Sonstige Bemessungsgrundlagen 
 
  (1) Bei den Kredit- und Finanzinstituten einschli eßlich der 
Bausparkassen und der Österreichischen Postsparkass e AG bildet  
die Bemessungsgrundlage aus Bankgeschäften das Vier fache der 
Summe der Provisionserträge nach der Anlage 2 zu § 43 des 
Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geän dert durch 
das Gesetz BGBl. I Nr. 141/2006. Im Bauspargeschäft  sind als 
Bemessungsgrundlage aus Verträgen nur die Verwaltun gsgebühren 
und Zinserträge aus den Verträgen heranzuziehen, di e mit 
Personen, die den Wohnsitz (Sitz) in Tirol haben, 
abgeschlossen wurden. 
  (2) Bei den Reisebüros und den Reiseleitern bilde t die 
Bemessungsgrundlage die Summe der Erträge aus den 



Besorgungsleistungen einschließlich der Nebenleistu ngen sowie 
die Summe der Provisionen aus den Vermittlungsleist ungen 
einschließlich der Nebenleistungen, jedoch ausschli eßlich der 
Umsatzsteuer. 
  (3) Bei den Versicherungsunternehmen bildet die 
Bemessungsgrundlage die Summe der Versicherungsentg elte aus 
Versicherungsverträgen, bei denen im Zeitpunkt der Fälligkeit 
des Versicherungsentgeltes entweder der Versicherun gsnehmer 
seinen Wohnsitz (Sitz) in Tirol hat oder sich die v ersicherte 
Sache in Tirol befindet. 
  (4) Bei den Werbungsmittlern bildet die Bemessung sgrundlage 
die Summe der Provisionen aus den Vermittlungsleist ungen 
einschließlich der Nebenleistungen, jedoch ausschli eßlich der 
Umsatzsteuer. 
  (5) Für Unternehmer, die 
  a) Umsätze nach § 6 Abs. 1 Z. 16 erster Satz des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 erzielen und diese als st euerfrei 
behandeln und 
  b) nach dem 31. Dezember 1996 Umsätze nach § 6 Ab s. 1 Z. 19 
und 20 des Umsatzsteuergesetzes 1994 erzielen, 
bilden die Umsatzerlöse aus diesen Leistungen die 
Bemessungsgrundlage. 

                             § 33 
                 Ortsklassen, Beitragsgruppen 
 
  (1) Die Landesregierung hat durch Verordnung die 
Zugehörigkeit der Tourismusverbände  zu den einzelnen 
Ortsklassen A, B und C für fünf Jahre festzusetzen.  Ein 
Tourismusverband gehört zur Ortsklasse A, wenn in s einem 
Gebiet im fünfjährigen Durchschnitt auf jeden Einwo hner mehr 
als 60 Gästenächtigungen entfallen, und zur Ortskla sse B, wenn  
in seinem Gebiet im fünfjährigen Durchschnitt auf j eden 
Einwohner mehr als 30 Gästenächtigungen entfallen. Die Zahl 
der Einwohner richtet sich nach dem Ergebnis der je weils 
letzten Volkszählung. Die übrigen Tourismusverbände  gehören 
mit Ausnahme des Tourismusverbandes Innsbruck und s eine 
Feriendörfer zur Ortsklasse C. Der fünfjährige Durc hschnitt 
ist aus der Anzahl der jährlichen Gästenächtigungen  jener fünf  
Kalenderjahre zu berechnen, die dem Jahr, in dem di e 
Verordnung erlassen wird, unmittelbar vorangegangen  sind. Das 
In-Kraft-Treten einer solchen Verordnung ist jeweil s mit dem 
Beginn eines Kalenderjahres festzusetzen. 
  (2) Zur Berechnung der Beiträge werden die Berufs gruppen der  
Pflichtmitglieder durch Verordnung der Landesregier ung in die 
Beitragsgruppen I bis VII eingereiht. Für die Einre ihung ist 
das Verhältnis des von der einzelnen Berufsgruppe n ach 
allgemeinen wirtschaftlichen Erfahrungen aus dem To urismus 
unmittelbar oder mittelbar erzielten Nutzens zum 
entsprechenden Gesamtnutzen aller Berufsgruppen maß gebend, 
wobei Pflichtmitglieder, die aus dem Tourismus den größten 
Nutzen erzielen, in die Beitragsgruppe I und Pflich tmitglieder  
mit dem geringsten Nutzen in die Beitragsgruppe VII  
einzureihen sind. Die Einreihung ist gesondert für die 
Tourismusverbände  der Ortsklassen A, B und C und für den 

Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer v orzunehmen.  
Das In-Kraft-Treten einer solchen Verordnung ist je weils mit 
dem Beginn eines Kalenderjahres festzusetzen. 

                             § 34 
                    Zuordnung der Beiträge 
 
  (1) Beiträge sind für jenen Tourismusverband zu e rheben, in 



dessen Gebiet sich eine Betriebsstätte im Sinn der §§ 27 und 
28 der Tiroler Landesabgabenordnung, LGBl. Nr. 34/1 984, in der  
jeweils geltenden Fassung oder das vermietete, verp achtete 
oder verleaste Objekt befindet, in der bzw. auf dem  eine die 
Pflichtmitgliedschaft begründende Tätigkeit ausgeüb t wird. 
  (2) Ist ein Unternehmer Pflichtmitglied mehrerer 
Tourismusverbände , so sind die Bemessungsgrundlagen für jeden  

Tourismusverband getrennt zu ermitteln und die Beit räge 
getrennt vorzuschreiben. 

                              § 35 
                          Beitragshöhe 
 
  (1) Der Beitrag des einzelnen Pflichtmitgliedes i st für den 
Vorschreibungszeitraum nach einem Promillesatz der Grundzahl 
zu berechnen. 
  (2) Die Grundzahl ist ein Prozentsatz des im 
Bemessungszeitraum in Tirol erzielten beitragspflic htigen 
Umsatzes oder der sonstigen Bemessungsgrundlage. Di eser 
Prozentsatz beträgt für die 
  a) Beitragsgruppe I     100 v. H. 
  b) Beitragsgruppe II    80 v. H. 
  c) Beitragsgruppe III   60 v. H. 
  d) Beitragsgruppe IV    40 v. H. 
  e) Beitragsgruppe V     20 v. H. 
  f) Beitragsgruppe VI    10 v. H. 
  g) Beitragsgruppe VII    5 v. H. 
  (3) Der Promillesatz ist der Wert des Quotienten aus der 
Summe der für erforderlich erachteten Einnahmen aus  den 
Beiträgen der Pflichtmitglieder des Tourismusverban des 
dividiert durch ein Tausendstel der zu erwartenden Summe aus 
den Grundzahlen der Pflichtmitglieder nach Abs. 2, den 
Mindestgrundzahlen der Pflichtmitglieder nach Abs. 6 und den 
fiktiven Grundzahlen der Pflichtmitglieder, die dem  Beitrag 
von Kleinunternehmern nach Abs. 8 entsprechen. Er i st von der 
Vollversammlung mit höchstens einer Dezimalstelle f estzusetzen  
und darf nicht niedriger als 6 v. T. und nicht höhe r als 15,8 
v. T sein. 
  (4) Der Promillesatz bleibt bis zu seiner Neufest setzung in 
Geltung. Der Beschluss über die Neufestsetzung des 
Promillesatzes muss, um für das folgende Haushaltsj ahr wirksam  
zu werden, bis spätestens 1. Dezember des laufenden  
Haushaltsjahres gefasst und nach § 9 Abs. 6 kundgem acht 
werden. 
  (5) Bei einem neu errichteten Tourismusverband mu ss der 
Promillesatz für das erste Haushaltsjahr bis spätes tens 15. 
März gefasst und nach § 9 Abs. 6 kundgemacht werden . 
  (6) Die Multiplikation des Promillesatzes mit der  Grundzahl 
des Pflichtmitgliedes ergibt seinen Beitrag in Euro . Liegt der  
so ermittelte Betrag einschließlich des Beitrages a n den 
Tiroler Tourismusförderungsfonds nach § 45 Abs. 1 u nter 30,– 
Euro, so ist die Grundzahl in dem Maß zu erhöhen, d ass ihre 
Multiplikation mit dem Promillesatz einschließlich des 
Beitrages an den Tiroler Tourismusförderungsfonds d iesen 
Beitrag ergibt (Mindestbeitrag). 
  (7) Die der Ermittlung des Beitrages zugrunde zu legenden 
Umsätze sind, soweit sie nicht auf einen vollen Bet rag von 
zehn Euro enden, auf den nächst höheren Zehnerbetra g 
aufzurunden. 
  (8) Pflichtmitglieder, die Kleinunternehmer im Si nn des § 6 
Abs. 1 Z. 27 des Umsatzsteuergesetzes 1994 sind, ha ben 
folgende Beiträge (einschließlich des Beitrages an den Tiroler  
Tourismusförderungsfonds) zu leisten: 



  a) in der Ortsklasse A in den Beitragsgruppen 
  1. I bis III 54,– Euro und 
  2. IV bis VII 46,– Euro, 
  b) in der Ortsklasse B und im Gebiet des Tourismu sverbandes 
Innsbruck und seine Feriendörfer in den Beitragsgru ppen 
  1. I bis III 46,– Euro und 
  2. IV bis VII 38,– Euro, 
  c) in der Ortsklasse C in den Beitragsgruppen 
  1. I bis III 38,– Euro und 
  2. IV bis VII 30,– Euro. 
  (9) Gehört ein Pflichtmitglied nach Abs. 8 mehrer en 
Beitragsgruppen an, so hat es den höheren Beitrag z u leisten. 

                             § 36 
             Vorschreibung und Einhebung der Beiträ ge 
 
  (1) Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und zwan gsweise 
Einbringung der Beiträge obliegen dem Amt der Lande sregierung.  
Dem Land Tirol gebühren hierfür als Vergütung 4 v. H. des 
Aufkommens an Beiträgen sowie der Abgabenertrag an 
Nebenansprüchen. 
  (2) Die Beiträge sind für den Vorschreibungszeitr aum und 
frühestens innerhalb dieses Zeitraumes vorzuschreib en. Sie 
sind auf einen Betrag von zehn Cent zu runden. Dabe i sind 
Beträge unter fünf Cent abzurunden und Beträge ab f ünf Cent 
aufzurunden. 

                             § 37 
                         Anzeigepflicht 
 
  (1) Zur Berechnung der Beiträge der Pflichtmitgli eder eines 
Tourismusverbandes, die zur Besteuerung vom Umsatz nach den 
hierfür geltenden bundesrechtlichen Vorschriften he rangezogen 
werden, ist dem Amt der Landesregierung eine Durchs chrift des 
Umsatzsteuerbescheides von den für die Festsetzung der 
Umsatzsteuer zuständigen Finanzbehörden zu übermitt eln. 
  (2) Die Pflichtmitglieder haben alle Umstände, di e für die 
Berechnung der Grundzahlen sowie für die Berechnung  des 
Beitrages in den einzelnen Beitragsgruppen bedeutsa m sind, dem  
Amt der Landesregierung binnen einem Monat nach Auf forderung 
bekannt zu geben und auf Verlangen entsprechend nac hzuweisen. 
Dieser Nachweis muss leicht nachprüfbar sein. 
  (3) Die Gemeinden und die Tourismusverbände  sind 
verpflichtet, bei der Ermittlung der für die 
Beitragsvorschreibung maßgeblichen Umstände über Au fforderung 
des Amtes der Landesregierung unentgeltlich mitzuwi rken. 
  (4) Die Einstellung der eine Pflichtmitgliedschaf t 
begründenden Erwerbstätigkeit ist binnen einem Mona t dem Amt 
der Landesregierung mitzuteilen. 

                             § 38 
                Verfahren, Berufungskommission 
 
  (1) Für die Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und 
zwangsweise Einbringung der Beiträge sind die für d ie 
Abgabenbehörden des Landes geltenden Verfahrensvors chriften 
anzuwenden. Für alle sonstigen Verfahren gilt das A VG. 
  (2) Gegen Bescheide des Amtes der Landesregierung  nach 
diesem Gesetz kann Berufung an die Berufungskommiss ion nach 
Abs. 3 erhoben werden. Gegen Bescheide der Berufung skommission  
ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr zuläss ig. 
  (3) Beim Amt der Landesregierung ist eine 
Berufungskommission einzurichten. Sie besteht aus f ünf 
Mitgliedern. Ihr gehören an: 



  a) ein rechtskundiger Landesbediensteter als Vors itzender, 
  b) ein weiterer Landesbediensteter als Berichters tatter, 
  c) ein Vertreter der Wirtschaftskammer Tirol, 
  d) ein Vertreter der Kammer für Arbeiter und Ange stellte für  
Tirol und 
  e) ein Vertreter der Landwirtschaftskammer. 
  (4) Die Mitglieder der Berufungskommission und je  ein 
Ersatzmitglied sind von der Landesregierung auf die  Dauer von 
fünf Jahren zu bestellen. Die Mitglieder nach Abs. 3 lit. c, d  
und e und je ein Ersatzmitglied sind nach Anhören d er 
betreffenden Interessenvertretung zu bestellen. 
  (5) Jedes Mitglied wird im Fall seiner Verhinderu ng durch 
das betreffende Ersatzmitglied vertreten. Die neuen  Mitglieder  
und Ersatzmitglieder sind so rechtzeitig zu bestell en, dass 
sie nach dem Ablauf der Amtsdauer der früheren Mitg lieder bzw.  
Ersatzmitglieder ihre Tätigkeit aufnehmen können. 
  (6) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der 
Berufungskommission haben vor dem Antritt ihres Amt es in die 
Hand des Landeshauptmannes die gewissenhafte Erfüll ung ihrer 
Aufgaben und die unparteiische Ausübung ihres Amtes  zu 
geloben. 
  (7) Der Vorsitzende hat die Berufungskommission n ach Bedarf 
einzuberufen. Die Einberufung hat schriftlich unter  Angabe der  
Tagesordnung zu erfolgen. Die Berufungskommission i st 
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen 
wurden und der Vorsitzende, der Berichterstatter un d 
mindestens ein weiteres Mitglied oder die jeweilige n 
Ersatzmitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Besc hlüsse mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmen thaltung 
ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 
  (8) Die Mitglieder der Berufungskommission und al lenfalls 
beigezogene Auskunftspersonen haben für jede Sitzun g gegenüber  
dem Land Tirol Anspruch auf Reisekostenvergütung un d 
Reisezulage nach den für Landesbedienstete geltende n 
Vorschriften. Ein Anspruch von Ersatzmitgliedern be steht 
jedoch nur dann, wenn sie in Vertretung von Mitglie dern tätig 
geworden sind. 

                         5. Abschnitt 
               Aufsicht über die Tourismusverbände  
                             § 39 
               Aufsichtsbehörde, allgemeine Maßnahm en 
 
  (1) Die Tourismusverbände  unterstehen der Aufsicht der 
Landesregierung. 
  (2) Die Tourismusverbände  sind verpflichtet, der 
Landesregierung und ihren Beauftragten auf Verlange n alle 
Auskünfte zu erteilen und aus Anlass von Überprüfun gen der 
Wirtschaftsführung Einsichtnahme in sämtliche Gesch äftsstücke  
und Geschäftsbücher zu gewähren. Die Landesregierun g kann zu 
Vollversammlungen und zu Sitzungen des Vorstandes u nd des 
Aufsichtsrates einen Vertreter entsenden. Dieser is t 
berechtigt, an den Sitzungen mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 
  (3) Die Tourismusverbände  haben das Ergebnis von Wahlen in  
den Aufsichtsrat sowie die Namen und die Adressen d er 
Mitglieder des Vorstandes und des Geschäftsführers nach jeder  
Änderung unverzüglich der Landesregierung und der 
Bezirksverwaltungsbehörde schriftlich bekannt zu ge ben. Die 
Landesregierung hat auf Antrag eines bei der Wahl a nwesenden 
oder ordnungsgemäß vertretenen Mitgliedes oder von Amts wegen  
Wahlen der Organe eines Tourismusverbandes wegen 



Rechtswidrigkeit ganz oder teilweise aufzuheben, we nn die 
Rechtswidrigkeit erwiesen ist und auf das Wahlergeb nis von 
Einfluss war. Der Antrag muss innerhalb einer Woche  nach der 
Durchführung der Wahl eingebracht werden. Von Amts wegen darf  
eine Wahl nur innerhalb von zwei Monaten nach ihrer  
Durchführung aufgehoben werden. 
  (4) Die Landesregierung hat Beschlüsse und Verfüg ungen der 
Organe eines Tourismusverbandes, die gegen Gesetze verstoßen,  
aufzuheben. 

                             § 40 
                  Überwachung der Haushaltsführung 
 
  (1) Das Budget und die vollständigen Unterlagen z ur 
Budgetplanung sind unverzüglich nach der Beschlussf assung 
durch den Aufsichtsrat der Landesregierung vorzuleg en. 
  (2) Der Genehmigung der Landesregierung bedürfen Beschlüsse 
der Vollversammlung nach § 10 lit. f sowie Beschlüs se des 
Aufsichtsrates nach § 14 Abs. 1 lit. j, soweit dies e Vorhaben 
im Einzelfall 25 v. H. der im Budget des laufenden Jahres 
veranschlagten Summe aus Pflichtbeiträgen und 
Aufenthaltsabgaben übersteigen, und Beschlüsse nach  § 14 Abs. 
1 lit. l. Sollen sonstige Kredite (Kontokorrentkred ite) 
aufgenommen, die Laufzeit bestehender Kredite verlä ngert oder 
Haftungen für die von Dritten aufgenommenen Kredite  übernommen  
werden, so ist dies der Landesregierung mindestens eine Woche 
vorher schriftlich mitzuteilen. 
  (3) Beschlüsse des Aufsichtsrates nach § 14 Abs. 1 lit. j 
und l dürfen nur dann genehmigt werden, wenn das be treffende 
Vorhaben zur Erfüllung der Aufgaben des Tourismusve rbandes 
zweckmäßig und wirtschaftlich vertretbar ist und di e 
Aufbringung der hierfür erforderlichen Mittel nach den 
Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführun g gesichert  
ist. Für die Erteilung der Genehmigung von Beschlüs sen der 
Vollversammlung nach § 10 lit. f gilt § 3 Abs. 3. 
  (4) Rechtsgeschäfte, die aufgrund genehmigungspfl ichtiger 
Beschlüsse nach Abs. 2 abgeschlossen werden, werden  erst mit 
der Beurkundung der Erteilung der Genehmigung durch  die 
Landesregierung rechtswirksam. 

                              § 41 
                   Zwangsmittel der Aufsicht 
 
  (1) Erfüllen die Organe eines Tourismusverbandes schuldhaft 
die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben n icht, so 
kann die Landesregierung eine außerordentliche Voll versammlung  
oder den Vorstand oder den Aufsichtsrat zu einer Si tzung 
einberufen. Der Vertreter der Landesregierung ist b erechtigt, 
bei diesen Sitzungen Anträge zu stellen. 
  (2) Reichen Maßnahmen nach Abs. 1 nicht aus, so h at die 
Landesregierung auf Kosten des Tourismusverbandes o der der 
Schuld tragenden Organe die erforderliche Abhilfe s elbst zu 
verfügen. 
  (3) Die Landesregierung hat unbeschadet des § 13 Abs. 2 
Organe des Tourismusverbandes oder einzelne ihrer M itglieder, 
die ihre Pflichten dauernd oder schwerwiegend verle tzen, ihres  
Amtes zu entheben. Kann die Stelle des ausgeschiede nen 
Mitgliedes nicht durch ein Ersatzmitglied nachbeset zt werden, 
so hat die Landesregierung Neuwahlen zu veranlassen . 

                           II. Teil 
      Einräumung und Aufhebung von Benützungsrechte n 
                             § 42 
                         Zulässigkeit 



 
  (1) Zur Errichtung und Benützung von infrastruktu rellen 
Anlagen, die für den Tourismus von besonderer Bedeu tung sind, 
wie Schiabfahrten, Loipen, Übungsgelände für Schisc hulen, 
Sportplätze, Badeanlagen und Wege (Spazier-, Rad-, 
Mountainbike-, Wanderwege), und zur Schaffung von g eeigneten 
Zugängen zu solchen Anlagen können auf Antrag eines  
Tourismusverbandes Benützungsrechte durch Enteignun g 
eingeräumt werden. 
  (2) Durch die Enteignung darf der Belastete in ei ner 
notwendigen Bauführung oder in der ordentlichen 
Bewirtschaftung seines Grundstückes nicht wesentlic h gehindert  
werden. 
  (3) Benützungsrechte nach Abs. 1 sind auf Antrag des 
Tourismusverbandes, des Belasteten oder des sonst ü ber das 
Grundstück Verfügungsberechtigten aufzuheben, wenn 
  a) sie nicht innerhalb von drei Jahren nach dem E intritt der  
Rechtskraft des Enteignungsbescheides ausgeübt werd en oder 
  b) die Voraussetzungen für die Einräumung der 
Benützungsrechte nachträglich weggefallen sind. 
Kann der frühere Zustand nicht mehr oder nur mit ei nem 
erheblichen wirtschaftlichen Aufwand wiederhergeste llt werden,  
so ist im Bescheid über die Aufhebung der Benützung srechte 
eine entsprechende Vergütung festzusetzen. 
  (4) Im Übrigen sind für die Enteignung und Rücküb ereignung 
die Bestimmungen des 12. Abschnittes des Tiroler 
Straßengesetzes, LGBl. Nr. 13/1989, in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

                          III. Teil 
               Tiroler Tourismusförderungsfonds 
                             § 43 
                   Rechtspersönlichkeit, Sitz 
 
  (1) Zur allgemeinen Förderung des Tourismus, insb esondere  
der Tourismuswerbung und sonstiger dem Tourismus di enender 
Maßnahmen, bleibt der Tiroler Tourismusförderungsfo nds – im  
Folgenden kurz Fonds genannt – weiter bestehen. 
  (2) Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit. Er ha t seinen  
Sitz in Innsbruck. 

                             § 44 
                   Aufbringung der Mittel 
Die Mittel des Fonds werden aufgebracht durch: 
  a) Beiträge der Pflichtmitglieder und der freiwil ligen  
Mitglieder der Tourismusverbände , 
  b) allfällige Zuschüsse des Landes Tirol, 
  c) sonstige Zuwendungen. 

                             § 45 
Beiträge der Pflichtmitglieder und der freiwilligen  Mitglieder  
                    der Tourismusverbände  
 
  (1) Die Pflichtmitglieder und die freiwilligen Mi tglieder 
der Tourismusverbände  haben für jedes Kalenderjahr an den 
Fonds einen Beitrag in der Höhe von 1,2 v. T. der G rundzahl 
nach § 35 Abs. 2, der Mindestgrundzahl nach § 35 Ab s. 6 oder 
der fiktiven Grundzahl, die dem Beitrag von Kleinun ternehmern 
nach § 35 Abs. 8 entspricht, zu leisten. 
  (2) Für die Vorschreibung, Einhebung und zwangswe ise 
Einbringung der Beiträge nach Abs. 1 gelten die §§ 36 bis 38 
sinngemäß. Die Beiträge sind gemeinsam mit den 
Pflichtbeiträgen zu den Tourismusverbänden vorzusch reiben. 

                             § 46 



                    Verwaltung des Fonds 
 
  (1) Die Organe des Fonds sind das Kuratorium und der 
Vorsitzende des Kuratoriums. 
  (2) Dem Kuratorium gehören an: 
  a) das nach der Geschäftsverteilung der Landesreg ierung für 
die Angelegenheiten des Tourismus zuständige Mitgli ed der 
Landesregierung als Vorsitzender, 
  b) drei auf Vorschlag der Wirtschaftskammer Tirol  zu 
bestellende Mitglieder, 
  c) zwei Landesbedienstete, die über besondere Ken ntnisse und  
Erfahrungen in den Angelegenheiten des Tourismus ve rfügen, und  
  d) der Geschäftsführer des Vereins Tirol Werbung.  
  (3) Die Mitglieder des Kuratoriums nach Abs. 2 li t. b und c 
und je ein Ersatzmitglied sind von der Landesregier ung auf die  
Amtsdauer der Landesregierung zu bestellen. Jedes M itglied 
wird im Fall seiner Verhinderung durch das entsprec hende 
Ersatzmitglied vertreten. Die Mitglieder haben die Geschäfte 
auch nach dem Ablauf ihrer Amtsdauer bis zur Bestel lung der 
neuen Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder weiterzuführ en. 
  (4) Der Fonds kann die der Erfüllung seiner Aufga ben 
dienenden Maßnahmen selbst durchführen und hierfür 
insbesondere alle erforderlichen Rechtsgeschäfte ab schließen. 
Er kann aber auch Haftungen übernehmen und an Perso nen oder 
Unternehmen, die Vorhaben mit den gleichen Zielsetz ungen 
durchführen wollen, Kredite oder Zuschüsse gewähren . Im 
Übrigen gelten die §§ 98, 99 Abs. 1 lit. b bis g un d Abs. 2 
bis 6, 101 Abs. 1 und 102 bis 104 des Tiroler 
Raumordnungsgesetzes 2006, LGBl. Nr. 27, in der jew eils 
geltenden Fassung sinngemäß mit der Maßgabe, dass d ie Aufgaben  
des Geschäftsführers vom Vorsitzenden des Kuratoriu ms zu 
besorgen sind. 
  (5) Die Organe des Fonds haben sich zur Besorgung  ihrer 
Aufgaben einer beim Amt der Landesregierung einzuri chtenden 
Geschäftsstelle zu bedienen. Der Personal- und Sach aufwand der  
Geschäftsstelle ist aus den Mitteln des Fonds zu tr agen. 

                           IV. Teil 
                      Schlussbestimmungen 
                             § 47 
                Eigener Wirkungsbereich der Gemeind e 
Die Ausübung des Rechtes zur Abgabe einer Äußerung nach § 1 
Abs. 4, die Wahl der Gemeindevertreter nach § 11 Ab s. 2 und 
die Entsendung von Vertretern der Gemeinden nach § 20 Abs. 3 
dritter Satz obliegen der Gemeinde im eigenen Wirku ngsbereich.  

                             § 48 
                     Übergangsbestimmungen 
 
  (1) Setzt sich ein Aufsichtsrat oder ein Vorstand  eines 
bestehenden Tourismusverbandes beim In-Kraft-Treten  dieses 
Gesetzes aus mehr als den nach § 11 Abs. 1 und 4 vo rgesehenen 
Mitgliedern zusammen, so bleibt er bis zum Ablauf s einer 
Funktionsperiode in seiner Zusammensetzung unberühr t. Scheidet 
während dieser Zeit ein Mitglied aus, so ist nach §  13 Abs. 3 
und 4 vorzugehen. 
  (2) Die Versammlung der Bürgermeister für die Wah l der 
Gemeindevertreter nach § 11 Abs. 2 ist innerhalb vo n vier 
Wochen nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ein zuberufen. 
Die Mitgliedschaft und Ersatzmitgliedschaft der bis herigen 
Vertreter der Gemeinden im Aufsichtsrat der Tourismusverbände  
erlischt mit dem Ablauf des Tages der Wahl nach § 1 1 Abs. 2. 
Erstreckt sich der Tourismusverband auf das Gebiet einer oder 



zweier Gemeinde(n), so erlischt die Mitgliedschaft und 
Ersatzmitgliedschaft der bisherigen Vertreter der G emeinden 
mit dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes. 
  (3) Tourismusverbände , die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens  
dieses Gesetzes aufgrund des § 1 Abs. 1 des Tiroler  
Tourismusgesetzes 1991, LGBl. Nr. 24, zuletzt geänd ert durch 
das Gesetz LGBl. Nr. 106/2001, bestehen, bleiben so  lange in 
ihrem Bestand unberührt, bis sie durch Verordnungen , die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, aufgelöst  werden. 
Die aufgrund der §§ 1 Abs. 2 und 3 Abs. 1 des Tirol er 
Tourismusgesetzes 1991 erlassenen und im Zeitpunkt des In- 
Kraft-Tretens dieses Gesetzes in Geltung stehenden 
Verordnungen über die Errichtung eines Tourismusver bandes oder 
die Änderung des Gebietes eines Tourismusverbandes bleiben so 
lange in Geltung, bis durch Verordnungen, die aufgr und dieses 
Gesetzes erlassen werden, eine anderweitige Regelun g getroffen 
wird. 
  (4) Die Verordnung nach § 33 Abs. 1 betreffend di e 
Zugehörigkeit der Tourismusverbände zu den einzelnen 
Ortsklassen ist spätestens drei Monate nach dem In- Kraft- 
Treten dieses Gesetzes neu zu erlassen. 

                             § 49 
                        In-Kraft-Treten 
 
  (1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 2006 in Kraft . 
  (2) Gleichzeitig tritt das Tiroler Tourismusgeset z 1991,  
LGBl. Nr. 24, zuletzt geändert durch das Gesetz LGB l. Nr. 
106/2001, außer Kraft. 

 


